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Einleitung 

 

Einleitung 

 

Allen Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aus- und Fortbildung der 

Rentenversicherungsträger stehen begleitend zum theoretischen Unterricht sowie zur 

Vertiefung und Vorbereitung auf Prüfungen zurzeit insgesamt 39 Studientexte zur 

Verfügung, die das prüfungsrelevante Recht der gesetzlichen Rentenversicherung 

abdecken und von Fachkräften der gesetzlichen Rentenversicherung erstellt wurden.  

Die Studientexte eignen sich nicht nur zum Nachlesen oder zur Nacharbeit, sondern auch 

zum Einsatz während des Unterrichts, auch als Grundlage für Arbeitsblätter.  

Selbstverständlich können auch andere Adressatenkreise (wie z. B. Studierende des 

Studienganges Sozialversicherung (LL.B.), Inspektorenanwärter*innen, Fortzubildende  

sowie Sachbearbeiter*innen oder auch Rentenberater*innen) die Studientexte nutzen.  

Durch ihren logischen Aufbau und den Einsatz vieler Hilfen sind die Studientexte ein 

wertvolles Informations- und Nachschlagewerk. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text weitestgehend auf die 

gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter, 

soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

Sollten Sie aus den Studientexten zitieren, bitten wir um folgende Quellenangabe: 

Studientext der Deutschen Rentenversicherung, Nummer x, Titel, Ausgabe 20xx, Seite x 

Eine Übersicht der verfügbaren Studientexte finden Sie am Ende dieses Studientextes.  
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1. Die Rentenformel 

1. Die Rentenformel 

LERNZIELE 

⮚ Sie können die einzelnen Faktoren der Rentenformel erläutern und in Beziehung 
zueinander bringen. 

⮚ Sie können aus vorgegebenen Werten die monatliche Rente errechnen. 

Seit der Reform des Rentenrechts im Jahre 1957 wird die Feststellung der Rentenhöhe von 
dem Ziel bestimmt, die Rente als Ersatz für das während des Berufslebens erzielte 
Einkommen zu leisten. Damit soll dem Rentenempfänger – und seiner Familie – für die  
Dauer des Ruhestandes der bisher erreichte Lebensstandard gesichert bleiben. Dafür 
muss sichergestellt sein, dass die Leistung ”Rente” an die Veränderungen der Einkünfte  
der Versicherten (Lohn oder Vergütung) gekoppelt wird, um Erhöhungen der 
Lebenshaltungskosten ausgleichen zu können. Dieses Ziel wird durch die Rentenformel 
zumindest bei den Personen erreicht, die in ihrem Leben bis auf wenige Unterbrechungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung angehört haben. Dabei gilt – wie bei jeder 
Versicherung – der Grundsatz, dass die Leistung umso höher ausfällt, je mehr und je 
höhere Zahlungen (Beiträge) in die Versicherung geflossen sind. 

Durch die Reform der Vorschriften über die Rentenberechnung durch das 
Rentenreformgesetz ab 1992 wurde eine Vereinfachung der Rentenformel und eine 
größere Beitragsgerechtigkeit – auch und insbesondere durch die Bewertung beitragsfreier 
Zeiten – erreicht, ohne jedoch die Grundsätze des Lohnersatzes, der Beitragsbezogenheit 
und der Dynamisierung zu verlassen. Vielmehr sind diese Grundsätze – bedingt durch die 
politischen Ereignisse in Deutschland im Jahre 1989 – auch auf die Feststellung von 
Leistungen im Beitrittsgebiet ausgedehnt worden. Maßgebende Vorschriften zur 
Feststellung der Rentenhöhe sind die §§ 63 bis 88a und die §§ 254b bis 265a SGB VI, 
wobei im Folgenden nicht auf die knappschaftlichen Besonderheiten (§§ 79 bis 87 und 265 
bis 265a SGB VI) eingegangen wird. Hierzu wird auf den Studientext Nummer 35 
”Knappschaftsrecht II” verwiesen. 

1.1 Grundsätze (§ 63 SGB VI) 

Grundlage für die Errechnung der Höhe der monatlichen Rente bilden vier Faktoren.  
Die wesentliche – vom Versicherten beeinflussbare – Grundlage bildet die Höhe der  
während des Versicherungslebens erzielten, der Beitragsentrichtung zu Grunde liegenden 
Bruttoeinkommen des Versicherten. 

Diese werden in Entgeltpunkte umgerechnet (§ 70 Absatz 1 SGB VI). Beitragsfreien 
Zeiten (Anrechnungszeiten, Zurechnungszeit, Ersatzzeiten) werden in Abhängigkeit von der  
Höhe und der Anzahl der entrichteten Beiträge ebenfalls Entgeltpunkte zugeordnet  
(§§ 71 bis 74, 263, 263a SGB VI). Ausnahmen für die Ermittlung von Entgeltpunkten für 
Anrechnungszeiten sind in § 74 SGB VI genannt. 

Bei der Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters vor Vollendung der maßgebenden 
Altersgrenze oder nach Erreichen der jeweiligen Regelaltersgrenze wird zum Ausgleich für 
eine längere oder kürzere Bezugsdauer ein Abschlag oder Zuschlag errechnet, indem die 
Entgeltpunkte mit einem Zugangsfaktor (§ 77 SGB VI) vervielfältigt werden. Diese 
Regelung ist im Hinblick auf die Anhebung der Altersgrenzen bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme einer Altersrente seit dem Jahr 1997 von Bedeutung (vergleiche 
Studientext Nummer 16 ”Renten wegen Alters”). Bei Renten wegen Erwerbsminderung und 
Renten wegen Todes ist grundsätzlich seit dem Jahr 2001 ebenfalls ein Abschlag zu 
berücksichtigen.  
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1.2 Persönliche Entgeltpunkte (§ 66 SGB VI) 

Die Entgeltpunkte werden aus einem Teil der rentenrechtlichen Zeiten ermittelt, und zwar 
aus den Beitragszeiten und aus einem Teil der beitragsfreien Zeiten  
(§ 54 Absatz 4 SGB VI).  
Für beitragsgeminderte Zeiten (§ 54 Absatz 3 SGB VI) kann sich ein Zuschlag an 
Entgeltpunkten ergeben. Berücksichtigungszeiten werden grundsätzlich keine 
Entgeltpunkte zugeordnet. Ausnahme hierzu ist die Gutschrift an Entgeltpunkten 
(vergleiche Abschnitt 2.4.3 in diesem Studientext), hierbei handelt es sich um 
Beitragszeiten. Wurde im Rahmen der Auflösung einer Ehe ein Versorgungsausgleich 
durchgeführt (vergleiche Studientext Nummer 23 „Versorgungsausgleich”), erfolgt ein Zu- 
oder Abschlag an Entgeltpunkten (§ 76 SGB VI). Gleiches gilt nach Durchführung eines 
Rentensplittings unter Ehegatten (§ 76c SGB VI). Zur Berechnung der persönlichen 
Entgeltpunkte wird die so errechnete Summe der Entgeltpunkte mit dem Zugangsfaktor 
vervielfältigt. Abbildung 2 veranschaulicht die Ermittlung der Entgeltpunkte. 

Abbildung 2: Persönliche Entgeltpunkte 

 

In die oben angegebene Summe der Entgeltpunkte fließen auch die Entgeltpunkte für 
Zuschläge aus Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen 
Alters oder bei Abfindungen von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung oder von 
Anrechten bei der Versorgungsausgleichskasse (§ 76a SGB VI), die Zuschläge an 
Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger Beschäftigung (§§ 76b, 264b SGB VI), 
die Entgeltpunkte für Arbeitsentgelt aus aufgelösten Wertguthaben nach § 23b Absatz 2 
Satz 1 bis 4 SGB IV (§ 70 Absatz 3 SGB VI), die Zuschläge an Entgeltpunkten aus 
Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters (§ 76d SGB VI), Zuschläge für Zeiten 
einer besonderen Auslandsverwendung (§ 76e SGB VI), Zuschläge an Entgeltpunkten für 
nachversicherte Soldaten auf Zeit (§ 76f SGB VI) und Zuschläge an Entgeltpunkten für 
langjährige Versicherung (§ 76g SGB VI) zusätzlich ein. Für die Berechnung einer Witwen-, 
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Ursprünglich sollte der berechtigte Personenkreis nach § 307i SGB VI in der Fassung des 
Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetzes 
bereits ab Juli 2024 einen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten erhalten. Die 
weitgehend automatisierte Umsetzung des Zuschlags für die insgesamt rund drei Millionen 
Berechtigten hat sich jedoch im Nachhinein als deutlich komplexer herausgestellt als 
ursprünglich angenommen und daher wurde der § 307i SGB VI wie beschrieben durch das 
EM-Bestandsrentenverbesserungsauszahlungsgesetz dahingehend geändert, dass der 
Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten erst zum 1. Dezember 2025 zu gewähren ist. 
Jedoch sollten die Berechtigten trotzdem zum 1. Juli 2024 einen Zuschlag erhalten, so dass 
zusätzlich der § 307j SGB VI eingeführt wurde. Die Auszahlung erfolgt nunmehr in zwei 
Stufen: In der ersten Stufe ab Juli 2024 wird monatlich ein Rentenzuschlag getrennt von 
der zugrundeliegenden Rente ausgezahlt, dessen Berechnung an den Zahlbetrag der 
Rente anknüpft (§ 307j SGB VI). In der zweiten Stufe ab Dezember 2025 wird der Zuschlag 
dann als unmittelbarer Bestandteil der Rente auf der Grundlage der persönlichen 
Entgeltpunkte berechnet und ausgezahlt (§ 307i SGB VI). 
 

1.3 Zugangsfaktor (§§ 77, 264d SGB VI) 

Durch die Multiplikation mit dem Zugangsfaktor (§ 77 SGB VI) werden die Entgeltpunkte 
aus 

— Beitragszeiten, 

— beitragsfreien Zeiten, 

— Zuschlägen für beitragsgeminderte Zeiten, 

— Zu- oder Abschlägen aus dem Versorgungsausgleich oder Rentensplitting,  

— Zuschlägen aus Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente 
wegen Alters oder bei Abfindungen von Anwartschaften auf betriebliche 
Altersversorgung oder von Anrechten bei der Versorgungsausgleichskasse, 

— Zuschlägen für Arbeitsentgelt aus geringfügiger Beschäftigung,  

— Arbeitsentgelt aus aufgelösten Wertguthaben, 

— Zuschlägen aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters, 

— Zuschlägen für Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung und 

— Zuschlägen für nachversicherte Soldaten auf Zeit 

— Zuschläge an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung 

zu persönlichen Entgeltpunkten.  

Der Zugangsfaktor beträgt bei Renten wegen Alters, die mit Ablauf des Monats des 
Erreichens der Regelaltersgrenze oder eines maßgebenden niedrigeren Rentenalters 
beginnen, 1,0.  

Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Erziehungsrenten, die nach Ablauf 
der Vollendung des 63. Lebensjahres beginnen, bzw. bei Hinterbliebenenrenten, bei denen 
der Versicherte nach Vollendung seines 63. Lebensjahres verstorben ist, beträgt der 
Zugangsfaktor ebenfalls 1,0. Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 
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Beispiel 3: 

Der Versicherte ist im November 2024 mit 52 Jahren verstorben. Die fiktive 
Vollendung des 62. Lebensjahres des Versicherten ist für die Bestimmung des 
Zugangsfaktors für die Witwen- und Waisenrente maßgebend. Der Zugangsfaktor 
1,0 verringert sich um 36 x 0,003 = 0,108 auf 0,892. Eine Witwenrente von z.B. 
600,00 € verringert sich dadurch um 10,8 Prozent auf 535,20 €.  

 
Zugangsfaktor für Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen 
Entgeltpunkten waren: 

Gemäß § 77 Absatz 3 Satz 1 SGB VI bleibt der Zugangsfaktor für Entgeltpunkte, die bereits 
Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren, gleich. Wird also 
im Anschluss an eine Rente wegen Alters, die einen geminderten Zugangsfaktor hatte, eine 
Witwen- oder Witwenrente gezahlt, so bleibt der geminderte Zugangsfaktor der Rente 
wegen Alters auch für die Witwen- oder Witwerrente erhalten.  

Ausgenommen hiervon sind Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung. Hier gilt dieser 
Grundsatz nur für die Hälfte der Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen 
Entgeltpunkten waren (§ 77 Absatz 3 Satz 2 SGB VI). 

Eine nachträgliche Erhöhung des Zugangsfaktors kommt nur dann in Betracht, wenn die 
Rente nicht mehr vorzeitig in Anspruch genommen wird (§ 77 Absatz 3 Satz 3 SGB VI).  
 

1.4 Rentenartfaktor (§§ 67, 255 SGB VI) 

Der Rentenartfaktor (§§ 67, 255 SGB VI) regelt das Verhältnis der Höhe der einzelnen 
Rentenarten zueinander und spiegelt das Sicherungsziel im Verhältnis zur Rente wegen 
Alters wider. Die Funktion, Entgeltersatzfunktion bei Renten an Versicherte oder 
Unterhaltsersatzfunktion bei Renten an Hinterbliebene, bestimmt den Rentenartfaktor. 

Die persönlichen Entgeltpunkte werden bei 

— Renten wegen Alters (§§ 35 bis 38, 235, 236, 236a, 236b, 237, 237a SGB VI), 

— Renten wegen voller Erwerbsminderung (§ 43 Absatz 2 SGB VI), 

— Erziehungsrenten (§ 47 SGB VI)  

und 

— bei Witwen- und Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach dem 
Sterbemonat (Sterbeüberbrückungszeitraum) 

mit dem Rentenartfaktor 1,0 multipliziert. 

Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung betragen die Hälfte einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung, daher:  

persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 0,5. 

Kleine Witwen- oder Witwerrenten werden nach Ablauf des dritten Kalendermonats nach 
dem Sterbemonat in Höhe von einem Viertel der Rente wegen Alters gezahlt:  

persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 0,25. 
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1.5 Aktueller Rentenwert (§§ 68, 68a, 255c bis 255j SGB VI) 

Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente wegen Alters der 
allgemeinen Rentenversicherung entspricht, wenn für ein Kalenderjahr Beiträge aufgrund 
des Durchschnittsentgelts gezahlt worden sind. Am 30. Juni 2005 betrug der aktuelle 
Rentenwert 26,13 € (§ 68 Absatz 1 SGB VI). 

Die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts erfolgte vom 1. Juli 2005 bis 1. Juli 2013 
unter Berücksichtigung des § 255e SGB VI in der Fassung bis 30. Juni 2018. Wegen 
Zeitablaufs wird auf weitere Ausführungen hierzu verzichtet. 

Die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts erfolgt seit dem 1. Juli 2014 nach der in 
Abbildung 7 dargestellten Formel. 

 

Abbildung 7: Aktueller Rentenwert Anpassung entsprechend § 68 SGB VI 
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1.6  Anpassung der Rente (§ 65 SGB VI) 

Durch die Veränderung des aktuellen Rentenwertes zum 1. Juli eines Jahres werden die zu 
diesem Zeitpunkt laufenden Renten entsprechend angeglichen (Rentenanpassung). Da die 
persönlichen Entgeltpunkte und der Rentenartfaktor für die Bezugsdauer der jeweiligen 
Rente in der Regel (Ausnahme sind zum Beispiel Entgeltpunkte aufgrund von § 76d      
SGB VI) unverändert bleiben, erfolgt die Anpassung in der Weise, dass die Rente unter 
Zugrundelegung dieser festen Werte und des geänderten aktuellen Rentenwertes neu 
berechnet wird. 

Beispiel: 

In einer Rente wegen Alters sind 45 persönliche Entgeltpunkte enthalten, die 
Rente wird seit 1. Januar 2017 gezahlt. 

Rentenhöhe ab 1. Juli 2024: 

45 persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 1,0 x aktueller Rentenwert 39,32 € 
= 1.769,40 € monatliche Rente 

Dieser Betrag von 1.769,40 € gilt bis 30. Juni 2026. 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

⮚ Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird als Ersatz für den während des 
Berufslebens erzielten Lohn geleistet. Dieses Ziel wird in der Rentenformel 
insbesondere dadurch erreicht, dass als Berechnungsgrundlagen der individuelle 
Bruttolohn des Versicherten während seines Versicherungslebens (Entgeltpunkte) zu 
Grunde gelegt wird. Die weitere Abstufung hinsichtlich der unterschiedlichen 
Rentenarten erfolgt über den Rentenartfaktor. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

1. Nennen Sie bitte die vier Faktoren der Rentenformel. 

2. Wodurch wird erreicht, dass die Rente als Ersatz für den bisher bezogenen Lohn 
angesehen werden kann? 

3. Welche Rentenartfaktoren gibt es? 

4. Welche Auswirkungen haben eine vorzeitige und eine verspätete Inanspruchnahme 
einer Altersrente? 

5. Ein Versicherter hat 35 persönliche Entgeltpunkte. Es soll eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung ab 1. Januar 2025 geleistet werden. Wie hoch ist die monatliche 
Rente? 

6. Wie hoch wären im vorgenannten Fall die kleine und die große Witwenrente nach Ablauf 
des Sterbeüberbrückungszeitraums? Gehen Sie dabei von 35 persönlichen 
Entgeltpunkten und von einem Todesfall im Februar 2025 aus. Die Eheschließung 
erfolgte im Januar 2002. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

LERNZIEL 

⮚ Sie können Entgeltpunkte aus den Beitragszeiten errechnen. 

Die Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte macht die eigentliche Rentenberechnung 
aus, denn alle anderen Faktoren der Rentenformel sind in Abhängigkeit von der zu 
berechnenden Rentenart feststehende Werte. Die Summe der Entgeltpunkte bildet die auf 
das Versicherungsleben abgestellte und damit individuelle Grundlage für die Festsetzung 
der Rentenhöhe. 

2.1 Berechnungsgrundsätze (§§ 121 bis 124 SGB VI) 

Für die Errechnung von Entgeltpunkten gelten – wie für alle Berechnungsgänge im 
Rahmen des SGB VI – allgemeine Grundsätze: 

1. Alle Berechnungen von Entgeltpunkten werden auf vier Dezimalstellen durchgeführt, 
wobei bürgerlich gerundet wird. Das bedeutet, dass die vierte Stelle um 1 erhöht wird, 
wenn in der fünften Stelle eine der Zahlen 5 bis 9 erscheint. 

2. Berechnungen, die volle Werte als Ergebnis vorsehen, werden aufgerundet, wenn in den 
ersten vier Dezimalstellen eine der Ziffern 1 bis 9 erscheint. 

3. Sind mehrere Rechengänge vorgesehen, erfolgt die Division als letzter Rechengang. 

4. Bei der Berechnung von Zeiten werden teilweise belegte Kalendermonate als volle 
Monate gezählt, ein Zeitraum von einem Jahr umfasst zwölf Monate. 

5. DM-/ €-Beträge werden auf zwei Dezimalstellen errechnet, es wird ebenfalls bürgerlich 
gerundet. 

6. Bei der Ermittlung von Rentenbeträgen für einen Teilmonat wird nach § 123 Absatz 3  
SGB VI der Monat mit der Zahl der tatsächlichen Tage und nicht stets mit 30 Tagen 
gerechnet. 

 

2.2 Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten werden unabhängig von der Art und Form der 
Beitragsentrichtung grundsätzlich nur nach einer Formel ermittelt. Sie lautet: 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten  = 

 
Beitragsbemessungsgrundlage 
         Durchschnittsentgelt 
 

Dabei ist die Beitragsbemessungsgrundlage im Sinne des § 70 SGB VI bei abhängig 
Beschäftigten gleichzusetzen mit dem der Beitragsentrichtung zu Grunde liegenden 
Bruttoarbeitsentgelt. 

Es wird in vielen Fällen jedoch vorkommen, dass für bestimmte Beitragszeiten dieses 
Bruttoarbeitsentgelt entweder zunächst errechnet werden muss (z. B. Beiträge, die nach 
der RV-BZV entrichtet wurden) oder dass den Beitragszeiten kein Bruttoeinkommen 
zugeordnet werden kann (Kindererziehungszeiten, Wehr- oder Zivildienst und andere 
Zeiten). 
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Das Durchschnittsentgelt wird gebildet aus dem Bruttoarbeitsentgelt aller in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Personen. Diese Durchschnittsentgelte sind 
für die Zeit seit 1891 in der Anlage 1 zum SGB VI zusammengefasst. Diese Anlage wird 
jährlich durch die Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung im 
Bundesgesetzblatt ergänzt (§ 69 Absatz 2 SGB VI). Für das Kalenderjahr des 
Rentenbeginns und das davor liegende Kalenderjahr werden vorläufige 
Durchschnittsentgelte bestimmt (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI). 

2.3 Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage 

Für die Errechnung von Entgeltpunkten ist zunächst die Beitragsbemessungsgrundlage zu 
bestimmen. Das geschieht in Abhängigkeit von der Art der Zeit und der Beitragsentrichtung 
auf unterschiedliche Weise. 

2.3.1 Lohnabzugsverfahren 

Die überwiegend vorkommende Beitragszeit resultiert aus einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung. Hier bescheinigte der Arbeitgeber das Bruttoarbeitsentgelt entweder durch 

1. Eintragung in eine Versicherungskarte (bis 1972), 
2. Eintragung in einen Beleg des Sozialversicherungsnachweisheftes (ab 1973) und ab 

1999 in besondere Meldevordrucke  
 oder 
3. Übermittlung der Daten auf maschinell lesbare Datenträger wie Magnetbänder           

(ab 1973) oder per Datenübertragung. 

Diese bescheinigten Bruttoentgelte können jedoch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
berücksichtigt werden (Anlage 2 zum SGB VI). Die bescheinigten und gegebenenfalls so 
begrenzten Entgelte bilden die Beitragsbemessungsgrundlage, die durch das 
Durchschnittsentgelt desselben Jahres zu teilen ist (§ 70 Absatz 1 SGB VI).  
 
Eine Besonderheit gibt es seit dem 1. Juli 2019 für Beschäftigungen im Übergangsbereich 
(§ 20 Absatz 2 SGB IV; Beschäftigung mit einem mehr als geringfügigen Arbeitsentgelt bis 
1.300,00 €, vom 1. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022 bis 1.600,00 € und ab 1. Januar 
2023 bis 2.000,00 €). Hier gilt das Arbeitsentgelt, abweichend von der reduzierten 
Beitragsbemessungsgrundlage nach § 163 Absatz 7 SGB VI bzw. bis 30. September 2022 
nach § 163 Absatz 10 SGB VI, als Grundlage zur Ermittlung der Entgeltpunkte für 
Beitragszeiten (§ 70 Absatz 1a SGB VI). 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

7. Errechnen Sie bitte Entgeltpunkte für folgende versicherungspflichtige Beschäftigungen: 

01.01.2001 – 31.12.2001: Arbeitsentgelt 55.000,00 DM 

01.01.2002 – 31.12.2002: Arbeitsentgelt 28.000,00 € 

 
 

2.3.2 Beitragsmarken 

Bis zum 30. Juni 1942 in der Angestelltenversicherung und bis zum 28. Juni 1942 in der 
Arbeiterrentenversicherung wurde die Beitragsentrichtung ausschließlich durch Einkleben 
und Entwerten von Beitragsmarken in eine Quittungs- oder Versicherungskarte 
nachgewiesen. Für die freiwillige Versicherung und für bestimmte Arten der 
Pflichtversicherung wurde dieses Verfahren bis zum 31. Dezember 1976 beibehalten. 

Diese Beitragsmarken enthielten als Aufdruck eine Beitragsklasse und das Jahr, in dem der 
Beitrag gekauft wurde. Die Höhe des Bruttoentgeltes, das der Beitragsentrichtung zu 
Grunde lag, war nicht auf der Beitragsmarke vermerkt. Dieses Entgelt ist bei Beiträgen, die 
nach dem ab 1. März 1957 geltenden Recht gezahlt wurden, zu errechnen. Dafür ist 
folgendes Verfahren vorgeschrieben (§ 256 Absatz 5 Satz 2 SGB VI): 

Der jeweiligen Beitragsklasse wird anhand der Anlage 4 zum SGB VI die entsprechende 
Beitragsbemessungsgrundlage zugeordnet. Der so ermittelte Wert ist für jeden 
Kalendermonat in das Verhältnis zum Durchschnittsentgelt zu setzen. 

Beispiel: 

01.01.1965 bis 31.12.1965 = 12 Klasse A 12 Monate freiwillige Beiträge 

Nach der Anlage 4 beträgt die Beitragsbemessungsgrundlage für einen Beitrag der 
Klasse A 100,00 DM. Im Kalenderjahr 1965 wurden 12 Beiträge dieser Klasse 
entrichtet. Rechengang: 100,00 DM : 9.229,00 DM (Durchschnittsentgelt für 1965) 
= 0,01083 (0,0108) x 12 Monate = 0,1296 Entgeltpunkte. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

Die Berechnung der Entgeltpunkte für Beitragszeiten für einen Kalendermonat 
(Markenbeiträge ab 1. März 1957) zeigt Abbildung 9. 

Abbildung 9: Entgeltpunkte für Beitragszeiten für einen Kalendermonat 

 
 
Die Bewertung der Beiträge, die nach dem bis zum 28. Februar 1957 geltenden Recht in 
Beitragsklassen entrichtet wurden, wird in Abschnitt 2.4.1 beschrieben. 

 

2.3.3 Zugeordnete Zeiten 

Unter zugeordneten Zeiten versteht man Beitragszeiten, denen als Bruttoarbeitsentgelt 
pauschalierte Tabellenwerte zu Grunde gelegt werden, weil das tatsächlich erzielte 
Arbeitsentgelt nicht bekannt ist oder in einer fremden Währung nachgewiesen ist. Es 
handelt sich hier überwiegend um rentenrechtliche Zeiten, die im Ausland (Russland, 
Rumänien) zurückgelegt und nach den Vorschriften des Fremdrentengesetzes anerkannt 
wurden, oder um Zeiten, für die der Verdienst wegen des Verlustes von Unterlagen nicht 
mehr nachweisbar ist (§ 286a SGB VI). 

In diesen Fällen werden der Rentenberechnung Tabellenwerte zu Grunde gelegt, aus 
denen – wie bei nachgewiesenen Entgelten – Entgeltpunkte zu ermitteln sind, indem sie 
durch die Durchschnittsentgelte für dieselben Kalenderjahre geteilt werden. Weitere 
Erläuterungen zur Zuordnung von Zeiten ergeben sich aus dem Studientext Nummer 11 
”Fremdrentenrecht”. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.4 Bargeldlos gezahlte Beiträge 

Für Zeiten ab 1. Januar 1977 wurden die Beitragsklassen abgeschafft. Im Rahmen der 
Vorschriften der RV-BEVO bzw. ab 1992 der RV-BZV ist es möglich, zumindest bei 
freiwilliger Versicherung jeden DM-Betrag - seit 2002 €-Betrag - zwischen dem Mindest- 
und dem Höchstbeitrag durch Überweisung an den Rentenversicherungsträger oder im 
Abbuchungsverfahren einzuzahlen (§ 161 Absatz 2 SGB VI).  

Aus dem gezahlten Beitrag ist für die Berechnung der Entgeltpunkte zunächst die 
Beitragsbemessungsgrundlage zu errechnen. Dafür wird der eingezahlte €-Betrag  
(DM-Betrag) mit der Zahl 100 vervielfältigt und durch den zum Zeitpunkt der Zahlung 
geltenden Beitragssatz (§ 158 SGB VI) geteilt. Für die Ermittlung der Entgeltpunkte ist die 
so errechnete Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt für dasselbe 
Kalenderjahr zu teilen. 

 

Beispiel: 

01.01.1985 bis 31.12.1985 12 Monate freiwillige Beiträge 

  1.065,00 DM Beitragswert 

In diesem Beispiel wurde ein Betrag in Höhe von zwölf Mindestbeiträgen für das 
Jahr 1985 gezahlt. Dieser betrug in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Mai 1985 
monatlich 87,00 DM bei einem Beitragssatz von 18,7 Prozent, ab 1. Juni 1985 
monatlich 90,00 DM bei einem Beitragssatz von 19,2 Prozent. 

Berechnung: 

5 x 87,00 DM = 435,00 DM x 100 = 43.500,00 DM : 18,7        = 2.326,20 DM. 

Diese Bemessungsgrundlage wird geteilt durch das Durchschnittsentgelt: 

2.326,20 DM : 35.286,00 DM = 0,06592          = 0,0659 
Entgeltpunkte. 

7 x 90,00 DM = 630,00 DM x 100 = 63.000,00 DM : 19,2  = 3.281,25 DM. 

3.281,25 DM : 35.286,00 DM = 0,09299          = 0,0930 
Entgeltpunkte. 

 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

8. Berechnen Sie bitte die Entgeltpunkte für das Jahr 1984. Der Versicherte hat insgesamt 
1.008,00 DM für freiwillige Beiträge überwiesen. Der Beitragssatz betrug 18,5 Prozent. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.5 Nachversicherung 

Beitragszeiten, die durch die Vorschriften über die Nachversicherung (§ 8 Absatz 2 SGB VI) 
entstanden sind, gehen mit den der Nachversicherung zu Grunde liegenden 
Beitragsbemessungsgrundlagen (§§ 181 bis 186a, 278, 278a SGB VI) in die Berechnung 
der Entgeltpunkte ein. 

Die Entgeltpunkte errechnen sich dann nach der bekannten Formel. 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten  = 

 
Beitragsbemessungsgrundlage 
         Durchschnittsentgelt 
 

2.3.6 Beiträge für Sozialleistungen 

Leistungen eines Sozialleistungsträgers, wie Krankengeld von einer gesetzlichen 
Krankenkasse, Arbeitslosengeld oder -hilfe von der Bundesagentur für Arbeit oder  
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2010 Arbeitslosengeld II, unterliegen der 
Beitragspflicht und sind damit wie Beitragszeiten bei der Ermittlung von Entgeltpunkten zu 
behandeln. Die Zeiten bis zum 31. Dezember 1997 sind außerdem auch 
Anrechnungszeiten (§ 252 Absatz 2 und 3 SGB VI) und damit beitragsgeminderte Zeiten. 
Für Leistungen der Krankenkasse gilt dies für Zeiten ab 1. Januar 1984, für die der 
Bundesagentur für Arbeit für Zeiten ab 1. Januar 1983. Die Bundesagentur für Arbeit 
übermittelt dem Rentenversicherungsträger den der Beitragsentrichtung zu Grunde 
liegenden Betrag (Beitragsbemessungsgrundlage). Insoweit sind keine Besonderheiten zu 
beachten. 

Die Krankenkassen überspielten bis zum 31. Dezember 1991 dem 
Rentenversicherungsträger den Beitragsanteil des Versicherten. Daher muss bis zu diesem 
Zeitpunkt die Beitragsbemessungsgrundlage errechnet werden. Dafür ist der Beitragsanteil 
des Versicherten zu verdoppeln (§ 256 Absatz 2 SGB VI). Dann wird verfahren wie in 
Abschnitt 2.3.4 beschrieben. Seit dem 1. Januar 1992 melden auch die Krankenkassen die 
Beitragsbemessungsgrundlage. 

Die Zeiten des Bezuges einer Sozialleistung vor Vollendung des 25. Lebensjahres sind bei 
einem Rentenbeginn seit 2002 auch Anrechnungszeiten und damit beitragsgeminderte 
Zeiten. 

 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

9.  Errechnen Sie bitte die Entgeltpunkte für den Bezug von Krankengeld. Der Versicherte 
hat in der Zeit vom 7. September 1990 bis 30. September 1990 Krankengeld bezogen. 
Der Beitragsanteil des Versicherten betrug 50,00 DM, der Beitragssatz 18,7 vom 
Hundert. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.7 Wehr- und Zivildienst 

Zeiten, in denen für Wehr- und Zivildienst von mehr als drei Tagen Beiträge gezahlt 
wurden, erhalten Entgeltpunkte. Für Zeiten bis zum 31. Dezember 1991 gilt § 256 Absatz 3 
SGB VI. Die Bewertung ist für bestimmte Zeiträume unterschiedlich vorzunehmen: 

1. Bis zum 30. April 1961 war Beitragsbemessungsgrundlage das in der 
Versicherungskarte bescheinigte Entgelt, das sich aus den Sach- und Geldleistungen 
nach dem Soldatengesetz vom 19. März 1956 zusammensetzt. Auf Antrag des 
Versicherten sind jährlich 0,7500 Entgeltpunkte, für Teilzeiträume der entsprechende 
Anteil, zuzuordnen. 

Beispiel 1: 

In die Versicherungskarte ist eine Wehrdienstzeit für das Jahr 1959 mit einem 
Entgelt in Höhe von 4.000,00 DM eingetragen. Dieser Betrag bildet die 
Beitragsbemessungsgrundlage und ist durch das Durchschnittsentgelt für 1959 mit 
5.602,00 DM zu teilen = 0,71403, gerundet 0,7140 Entgeltpunkte. Diese sind auf 
Antrag auf 0,7500 Entgeltpunkte zu erhöhen. 

 
2. Für die Zeit vom 1. Mai 1961 bis zum 31. Dezember 1981 sind keine Entgelte 

bescheinigt worden. Wehr- oder Zivildienstzeiten erhalten während dieser Zeit für jedes 
Kalenderjahr 1,0000 Entgeltpunkte, für Teilzeiträume die entsprechenden Anteile von 
1,0000 Entgeltpunkten. 

Beispiel 2: 

Es wurde Grundwehrdienst für die Zeit vom 1. Oktober 1965 bis zum 31. März 
1967 gemeldet. Die Entgeltpunkte errechnen sich wie folgt: 

1965 = drei Zwölftel von 1,0000 = 0,2500 Entgeltpunkte 
1966 = 1,0000 Entgeltpunkte 
1967 = drei Zwölftel von 1,0000 = 0,2500 Entgeltpunkte 

 
3. Für Dienstzeiten in der Zeit vom 1. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1991 werden 

Entgeltpunkte aus dem jährlichen Wert 0,7500 errechnet. Bei Personen, die in der Zeit 
vom 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 1991 eine Verdienstausfallentschädigung nach 
dem Unterhaltssicherungsgesetz erhalten haben, ist Beitragsbemessungsgrundlage das 
Arbeitsentgelt vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen, das dieser Leistung zu 
Grunde lag. 

Beispiel 3: 

Vom 1. Juli 1985 bis zum 31. Dezember 1986 wurde Zivildienst geleistet. 

Entgeltpunkte hierfür: 

1985 = sechs Zwölftel von 0,7500 = 0,3750 Entgeltpunkte, das Jahr 1986 erhält 
0,7500 Entgeltpunkte. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.8 Behinderte Menschen 

Behinderte Menschen, die auf Grund ihrer Beschäftigung in geschützten Einrichtungen 
pflichtversichert sind, erhalten Entgeltpunkte aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt. Für 
Zeiten vor dem 1. Januar 1992 erhalten Behinderte auf Antrag jährlich mindestens 0,7500 
Entgeltpunkte, für jeden Teilzeitraum den anteiligen Wert (§ 256 Absatz 4 SGB VI). 

Für Zeiten ab dem 1. Januar 1992 ist beitragspflichtige Einnahme das gezahlte 
Arbeitsentgelt, mindestens jedoch 80 Prozent der Bezugsgröße (§ 162 Nummer 2 SGB VI) 

2.3.9 Nachgezahlte Beiträge 

Bei Beiträgen, die nach den Vorschriften des Vierten Kapitels des SGB VI nachgezahlt 
wurden, werden die Beitragsbemessungsgrundlagen wie bei den Beiträgen ermittelt, die 
nach der RV-BZV gezahlt wurden. Dabei ist der Beitragssatz zu Grunde zu legen, der zum 
Zeitpunkt der Beitragszahlung gegolten hat. 

Beispiel: 

Für das Jahr 1984 wurden im Jahr 2024 Beiträge in Höhe von 1.440,00 € nach  
§ 207 SGB VI nachgezahlt. 

Berechnung: 

1.440,00 € x 100 : 18,6 = 7.741,94 DM. 

 
Entgeltpunkte ergeben sich durch die Division dieser Beitragsbemessungsgrundlage durch 
das Durchschnittsentgelt des Kalenderjahres, in dem die Beiträge gezahlt wurden  
(§§ 70 Absatz 5, 256 Absatz 6 Satz 2 SGB VI). 

Bei einer Nachzahlung nach den bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften  
und bei einer Nachzahlung bei Heiratserstattung (§ 282 SGB VI i. d. F. bis 1997)  
werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die Beitragsbemessungsgrundlage durch das 
Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, für das die Beiträge gezahlt wurden  
(§ 70 Absatz 1 Satz 1 SGB VI). Für Beiträge, die für Zeiträume vor 1957 gezahlt wurden, 
wird die Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1957 
geteilt (§ 256 Absatz 6 Satz 1 SGB VI). 

2.3.10 Beiträge im Beitrittsgebiet 

Die Vorschriften des SGB VI sind durch das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) mit Wirkung 
ab 1. Januar 1992 auf das Beitrittsgebiet erstreckt worden. Aus diesem Grund war es 
erforderlich, unter anderem auch die Rentenberechnungsvorschriften um zusätzliche 
Regelungen und Übergangsregelungen zu ergänzen. Mit ihnen soll den besonderen 
Verhältnissen in der früheren DDR und dem dort bisher geltenden Rentenrecht Rechnung 
getragen werden.  

§ 256a SGB VI bestimmt die Ermittlung von Entgeltpunkten aus nachgewiesenen 
Beitragszeiten, die in der Zeit nach dem 8. Mai 1945 und vor dem 1. Januar 2025 im 
Beitrittsgebiet zurückgelegt worden sind. Die Ermittlung der Entgeltpunkte wird auf der 
Grundlage der individuellen Verdienste des Versicherten im Verhältnis zum 
Durchschnittsverdienst vorgenommen.  
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

Beispiel: 

Bruttoverdienst im Beitrittsgebiet vom 01.01.1992 bis 31.12.1992:  30.000,00 DM 

Wie hoch sind die nach § 256a SGB VI zu ermittelnden Entgeltpunkte? 

Lösung: 

30.000,00 DM Verdienst x 1,4393 (Wert Anlage 10 SGB VI) = 43.179,00 DM 
(Beitragsbemessungsgrundlage). 

Die ermittelte Beitragsbemessungsgrundlage ist nicht zu kürzen, da die 
Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 81.600,00 DM (vergleiche Anlage 2 zum 
SGB VI) durch die Umrechnung nicht überschritten wird. 

Zur Feststellung der Entgeltpunkte ist die Beitragsbemessungsgrundlage durch 
das Durchschnittsentgelt (46.820,00 DM für 1992; vergleiche Anlage 1 zum SGB 
VI) zu teilen  

Entgeltpunkte = 43.179,00 DM : 46.820,00 DM =  0,9222 Entgeltpunkte 

 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

11.  Berechnen Sie die Entgeltpunkte für die Pflichtbeitragszeit vom 1. Januar bis  
31. Dezember 1979. Es wurde eine Beschäftigung im Beitrittsgebiet mit einem 
Arbeitsentgelt von 6.000,00 M ausgeübt. 

 

 

2.3.11 Voraussichtliche beitragspflichtige Einnahmen  
(§ 70 Absatz 4 SGB VI) 

Nach Art. 24 des Zweiten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in 
der mittelständischen Wirtschaft wurden die §§ 70 Absatz 4 und 194 SGB VI mit Wirkung  
vom 1. Januar 2008 an dahingehend geändert, dass Arbeitgeber und Sozialleistungsträger  
von der Verpflichtung befreit werden, zur frühzeitigen Feststellung von Altersrenten 
Entgeltvorausbescheinigungen auszustellen. Stattdessen wurden sie verpflichtet, für bereits 
abgerechnete Zeiträume, die nicht früher als drei Kalendermonate vor Rentenbeginn 
enden, gesonderte Entgeltmeldungen zu übermitteln. Die Gesonderte Meldung muss den 
Zeitraum enthalten, der im laufenden Jahr noch nicht gemeldet wurde und darf nicht früher 
als mit dem letzten Tag des vierten Kalendermonats vor Rentenbeginn enden. 

Die Gesonderte Meldung aus einer Beschäftigung muss immer am Monatsletzten enden; 
die Gesonderte Meldung aus einer Entgeltersatzleistung endet wegen abweichender 
Abrechnungszeiträume nicht immer zwingend am Ende eines Kalendermonats. 

Auf Grundlage der für die letzten zwölf Kalendermonate vor dem Hochrechnungszeitraum 
gemeldeten beitragspflichtigen Einnahmen kann nun der Rentenversicherungsträger mit 
Einverständnis des Versicherten für die letzten drei Kalendermonate vor Rentenbeginn die 
der Rentenberechnung zu Grunde zu legenden voraussichtlichen beitragspflichtigen 
Einnahmen berechnen.  
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

Beispiel 2:  

Rentenbeginn: 01.07.2025 
Gesonderte Meldung der Krankenkasse  
vom 01.01.2025 bis 15.04.2025:       8.400,00 €  

Krankengeld wird bis zum Rentenbeginn bezogen 

Bereits gemeldet 
 
vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 Arbeitsentgelt:    18.000,00 € 
vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 Krankengeldbezug:   14.400,00 € 

Wie erfolgt die Hochrechnung? 

Lösung: 

Der 12-Kalendermonatszeitraum umfasst die Zeit vom 01.05.2024 bis 15.04.2025 
und enthält gleichartige beitragspflichtige Einnahmen  

vom 01.07.2024 bis 31.12.2024                                                            14.400,00 €  
vom 01.01.2025 bis 15.04.2025                                                              8.400,00 € 
Summe der beitragspflichtigen Einnahmen                                           22.800,00 € 
im 12-Kalendermonatszeitraum 

Die Hochrechnung erfolgt für die Zeit vom 16.04.2025 bis 30.06.2025. 

Formel: 22.800 x 75 : 285 = 6.000,00  

Aus der Hochrechnung ergibt sich ein Betrag von 6.000,00 €. 

 
Dieses hochgerechnete Entgelt bildet die Beitragsbemessungsgrundlage auch bei  
einer Neufeststellung der Rente aus Gründen, die nicht die Hochrechnung aus dem  
12-Kalendermonatszeitraum betreffen (§ 70 Absatz 4 Satz 2 SGB VI). 

Bei einer Beschäftigung im Übergangsbereich (§ 20 Absatz 2 SGB IV) seit dem 1. Juli 2019 
treten an die Stelle der voraussichtlichen beitragspflichtigen Einnahme nach § 70 Absatz 4 
Satz 1 SGB VI das voraussichtliche Arbeitsentgelt und an die Stelle der tatsächlich 
erzielten beitragspflichtigen Einnahme nach § 70 Absatz 4 Satz 2 SGB VI das tatsächlich 
erzielte Arbeitsentgelt. 

2.3.12 Vorläufig bestimmte Durchschnittsentgelte (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) 

Da für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und das davor liegende Kalenderjahr die 
Durchschnittsentgelte in der Regel noch nicht bekannt sind, werden regelmäßig im 
Dezember für das folgende Kalenderjahr ein vorläufiges Durchschnittsentgelt und für das 
voran gegangene Kalenderjahr das endgültige Durchschnittsentgelt bestimmt. 

Diese vorläufigen Durchschnittsentgelte sind auch dann der Berechnung zu Grunde zu 
legen, wenn die tatsächlichen Durchschnittsentgelte bereits bekannt sind. 
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2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.13 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

Mit dem Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vom  
24. März 1999 wurde ab dem 1. April 1999 der Begriff des so genannten “630-Mark-Jobs” 
neugestaltet. Vorher orientierte sich die Einkommensgrenze für geringfügig entlohnte 
Dauerbeschäftigungen je nach Beschäftigungsort an einem Siebtel der jeweiligen 
Bezugsgröße (§ 18 SGB IV). Die Einkommensgrenze ist seit April 1999 - einheitlich für alle 
Bundesländer - ein konstanter Wert, er betrug 630,00 DM. Zum 1. Januar 2002 wurde der 
Wert von 630,00 DM auf 325,00 € und seit 1. April 2003 auf mtl. 400,00 € erhöht. Durch 
das Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigungen vom  
5. Dezember 2012 erhöhte sich ab dem 1. Januar 2013 die Entgeltgrenze für geringfügige 
Beschäftigungen auf 450,00 €. Ferner tritt für neue, ab dem 1. Januar 2013 aufgenommene 
Beschäftigungen Versicherungspflicht ein. Auf Antrag (§ 6 Absatz 1b SGB VI), der beim 
jeweiligen Arbeitgeber abzugeben ist, erfolgt eine Befreiung von der Versicherungspflicht. 
Mit dem "Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu 
Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung" vom 28. Juni 2022 wurde der 
Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 auf 12,00 € brutto je Zeitstunde angehoben (§ 1 MiLoG). 
Der Mindestlohn soll auch zukünftig angepasst werden. Als Folge daraus orientiert sich seit 
dem 1. Oktober 2022 auch die Geringfügigkeitsgrenze am Mindestlohn. Es wird dabei für 
eine regelmäßig entlohnte Beschäftigung eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden 
zugrunde gelegt und folglich ergab sich seit dem 1. Oktober 2022 eine 
Geringfügigkeitsgrenze von 520,00 € monatlich (§ 8 Absatz 1a SGB IV). Der Mindestlohn 
wurde zum 1. Januar 2025 auf 12,82 € angehoben. Nach § 9 MiLoG hat die 
Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu 
entscheiden. Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt seit dem 1. Januar 2025 556,00 €. 

Für nicht versicherungspflichtige Personen werden 12 Prozent, seit 1. Juli 2006 15 Prozent 
des Lohnes als Beitragsanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung fällig; bei Personen, die 
in Privathaushalten beschäftigt werden, beträgt der Beitragsanteil seit 1. April 2003 nur  
5 Prozent (§ 172 SGB VI). Er wird vom Arbeitgeber allein getragen. 

Diese Beiträge steigern nach § 76b SGB VI grundsätzlich den Rentenanspruch, soweit der 
Versicherte nicht unter den Personenkreis des § 76b Absatz 4 SGB VI fällt. Aus den 
Entgelten werden Zuschläge an Entgeltpunkten ermittelt, indem das Entgelt aus der 
geringfügigen Beschäftigung durch das Durchschnittsentgelt (Anlage 1 zum SGB VI) für 
dasselbe Kalenderjahr geteilt wird; dieser Wert wird sodann mit dem Verhältnis 
vervielfältigt, in dem der Prozentsatz für den Beitragsanteil in Höhe von 12, seit 1. Juli 2006 
15 bzw. 5 zum normalen Rentenversicherungsbeitragssatz steht. Seit dem 1. Januar 2018 
beträgt dieser Verhältniswert 15/18,6. Für Beschäftigte in Privathaushalten beträgt er seit 
dem 1. Januar 2018 5/18,6. 

Aus der Gesamtsumme der Zuschläge an Entgeltpunkten werden auch Wartezeitmonate 
errechnet, indem die Summe der Zuschlagsentgeltpunkte durch 0,0313 geteilt wird  
(§ 52 Absatz 2 SGB VI). 

Hat ein Versicherter bis zum 31. Dezember 2012 auf die Versicherungsfreiheit in seiner 
geringfügen Beschäftigung verzichtet bzw. liegt bei einer geringfügigen Beschäftigung 
Versicherungspflicht vor, werden Entgeltpunkte für diese Beschäftigungen wie unter 2.3.1 
beschrieben berechnet. 

  



Rentenberechnung 38/94 

2. Berechnung der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 

2.3.14 Entgeltpunkte aus Arbeitsentgelt aus aufgelösten Wertguthaben 
(§ 70 Absatz 3 SGB VI) 

Im Rahmen von bestimmten flexiblen Arbeitszeitregelungen werden in einer Arbeitsphase 
Arbeitsentgelte angesammelt (Wertguthaben), die dann in der folgenden 
Freistellungsphase ausgezahlt werden (sog. "Blockmodell"). Tritt nun während des 
Beschäftigungsverhältnisses ein Störfall ein (z. B. Erwerbsminderung oder Tod des 
versicherten Arbeitnehmers), bedarf es Regelungen zur Abwicklung. Für die Ermittlung der 
Entgeltpunkte bestimmt § 70 Absatz 3 SGB VI, dass aus diesen Wertguthaben zusätzliche 
Entgeltpunkte ermittelt werden. Dies geschieht in der Weise, dass dieses Arbeitsentgelt 
(Wertguthaben) durch das vorläufige Durchschnittsentgelt (Anlage 1 zum SGB VI) für das 
Kalenderjahr geteilt wird, dem das Arbeitsentgelt zugeordnet ist. Dieses ist regelmäßig der 
Kalendermonat und das Jahr des Störfalles. Die in dieser Weise errechneten Entgeltpunkte 
gelten als Entgeltpunkte für Zeiten mit vollwertigen Beiträgen nach dem 31. Dezember 
1991. 
 

2.3.15 Entgeltpunkte aus Arbeitsentgelt in der „Gleitzone“ bzw. seit 1. Juli 2019 im 
„Übergangsbereich“ 

Zum 1. April 2003 wurde für versicherungspflichtige Arbeitsentgelte – außerhalb einer 
Berufsausbildung - zwischen 400,01 € und 800 € eine Gleitzone eingeführt (§ 20 SGB IV). 

Nach folgender Formel wird zunächst die beitragspflichtige Einnahme ermittelt, die dann 
auch für die Berechnung der Entgeltpunkte herangezogen wird (§ 163 Absatz 10 SGB VI): 

F x 400 + (2 - F) x (jeweiliges Arbeitsentgelt in der Gleitzone – 400) = beitragspflichtige 
Einnahme. 

„F“ wird ermittelt, indem der Gesamtbeitrag des Arbeitgebers bei geringfügiger 
Beschäftigung durch den Gesamtsozialversicherungsbeitrag geteilt wird.  

Analog zu den geringfügigen Beschäftigungen wurde zum 1. Januar 2013 die Grenze für 
Beschäftigungen innerhalb der Gleitzone auf 450,01 € bis 850 € erhöht. Die Formel zur 
Berechnung der beitragspflichtigen Einnahme nach § 163 Absatz 10 SGB VI wurde wie 
folgt angepasst: 

 

F × 450 + ��
850

850 − 450
� − �

450
850 − 450

� × F�  × (AE − 450) 

 
Seit 1. Juli 2019 wird der Begriff „Gleitzone“ durch den Begriff „Übergangsbereich“ ersetzt. 
Die obere Entgeltgrenze wird von 850 € auf 1.300 € erhöht.  
 
Die Formel lautet damit: 
 

 

F × 450 + ��
1300

1300 − 450
� − �

450
1300 − 450

� × F�  × (AE − 450) 

 
Entsprechend den Änderungen im Bereich der Geringfügigkeitsgrenze wurde zum             
1. Oktober 2022 die untere Grenze des „Übergangsbereichs“ von 450,01 € in „mehr als 
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Beispiel: 

Eine Versicherte erhält im Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Juli 2025 monatlich 
1.000 €. Das beitragspflichtige Arbeitsentgelt beträgt 872,28 €. 

Der Rentenversicherungsbeitragsanteil des Versicherten beträgt 9,3 Prozent von 
614,96 € (beitragspflichtige Einnahme nach § 20 Absatz 2a Satz 6 SGB IV), also 
57,19 €. 

Entgeltpunkte werden nach § 70 Absatz 1a SGB VI jedoch aus einem Entgelt in 
Höhe von 1.000 € ermittelt.  

 

2.4 Sonderbewertung von Beitragszeiten 

Für die nachfolgend genannten Beitragszeiten ist eine Sonderbewertung vorzunehmen, 
weil eine Beitragsbemessungsgrundlage entweder nicht vorhanden ist oder die Berechnung 
von Entgeltpunkten aus der Beitragsbemessungsgrundlage zu ungewollten Ergebnissen 
führt. 
 

2.4.1 Markenbeiträge bis 1957 (§ 256 Absatz 5 Satz 1 SGB VI) 

Markenbeiträge nach dem bis zum 28. Februar 1957 geltenden Recht erhalten die in der 
Anlage 3 zum SGB VI festgelegten Entgeltpunkte in Abhängigkeit von dem Zeitraum, für 
den sie gezahlt wurden. Die Berechnung der Entgeltpunkte für Beitragszeiten 
(Markenbeiträge bis 28. Februar 1957) zeigt Abbildung 12. 

 
Beispiel: 

Für das Jahr 1949 wurden zur Arbeiterrentenversicherung 50 Wochenbeiträge der 
Beitragsklasse II ab 3. Januar 1949 gezahlt. 

Die Anlage 3 zum SGB VI weist für das Jahr 1949 und die Beitragsklasse II bis 
zum 29. Mai 1949 den Wert 0,0043 und ab 30. Mai 1949 den Wert 0,0024 
Entgeltpunkte aus. 21 Beiträge sind dem Zeitraum bis zum 29. Mai 1949, 29 
Beiträge dem Zeitraum ab 30. Mai 1949 zuzuordnen. 

21 Beiträge x 0,0043 = 0,0903 Entgeltpunkte, 

29 Beiträge x 0,0024 = 0,0696 Entgeltpunkte. 
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Abbildung 12: Entgeltpunkte für Beitragszeiten (Markenbeiträge bis 28. Februar 1957) 

 
 

 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

14. Für die Zeit vom 1. Januar 1955 bis zum 31. Dezember 1956 wurden  
24 Markenbeiträge der Beitragsklasse H zur Angestelltenversicherung gezahlt.  
Ermitteln Sie bitte die Entgeltpunkte. 

 

 

2.4.2 Kindererziehungszeiten (§ 70 Absatz 2 SGB VI) 

Kindererziehungszeiten gelten als Pflichtbeiträge; eine Beitragsbemessungsgrundlage ist 
nicht vorhanden. Daher sind diesen Zeiten einheitlich 0,0833 Entgeltpunkte je 
Kalendermonat zuzuordnen. Grundsätzlich sind Beitragszeiten, die zeitgleich zu den 
Kindererziehungszeiten liegen, vorab zu bewerten. Erst daran anschließend ist die 
Bewertung der zeitgleichen Kindererziehungszeit vorzunehmen (sog. „additive Bewertung“). 
Beim Zusammenrechnen der Entgeltpunkte aus Beitragszeiten mit den Entgeltpunkten aus 
Kindererziehungszeiten dürfen die Höchstwerte der Anlage 2b zum SGB VI (entspricht den 
Werten aus der Beitragsbemessungsgrenze) nicht überschritten werden; ggf. sind die 
Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entsprechend zu kürzen. 
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2.4.3 Zusätzliche oder gutgeschriebene Entgeltpunkte neben 
Kinderberücksichtigungszeiten ab 1. Januar 1992 (§ 70 Absatz 3a SGB VI) 

Wenn 25 Jahre rentenrechtliche Zeiten vorhanden sind und ab 1. Januar 1992 
Pflichtbeiträge neben Kinderberücksichtigungszeiten oder Zeiten der Pflege eines Kindes 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr vorliegen oder wegen der gleichzeitigen Erziehung/ 
Pflege mehrerer Kinder keine Beschäftigung ausgeübt wurde, ergeben sich zusätzliche 
Entgeltpunkte bzw. es werden Entgeltpunkte gutgeschrieben. Dabei ist die Summe aller 
Entgeltpunkte (aus zusätzlich ermittelten oder gutgeschriebenen Entgeltpunkten, aus 
Beitragszeiten und Kindererziehungszeiten) auf mtl. 0,0833 zu begrenzen. Einen Überblick 
geben die nachfolgenden Abbildungen 13 bis 16. 

Abbildung 13: Zusätzliche oder gutgeschriebene Entgeltpunkte - Grundvoraussetzungen 
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Abbildung 16: Höchstgrenze von 0,0833 EP / Monat 

 
 
 

2.4.4 Mindestentgeltpunkte (§ 262 SGB VI) 

Weil bestimmte Personenkreise – dazu gehören insbesondere Frauen – geringer entlohnt 
wurden als die übrigen Versicherten, ist die Regelung über Mindestentgeltpunkte bei 
geringem Arbeitsverdienst geschaffen worden. Diese Regelung soll zu einer Anhebung der 
sich aus der geringen Entlohnung während eines längeren Zeitraumes ergebenden 
niedrigen Renten führen. Das wird erreicht, indem die Entgeltpunkte aus vollwertigen 
Pflichtbeiträgen vor 1992 bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf das 
Eineinhalbfache, höchstens auf 0,0625 Entgeltpunkte je Kalendermonat angehoben 
werden. Die sich dabei ergebenden zusätzlichen Entgeltpunkte sind den Kalendermonaten 
mit vollwertigen Pflichtbeiträgen vor 1992 zu gleichen Teilen zuzuordnen. Die Aufteilung ist 
zum Beispiel im Rahmen eines Versorgungsausgleichs für die Berechnung der auf die 
Ehezeit entfallende Rentenanwartschaft und seit dem 1. Januar 2021 bei der Ermittlung 
des Zuschlags für langjährige Versicherung nach § 76g SGB VI erforderlich. 

Voraussetzungen für die Anhebung der Entgeltpunkte sind: 

— Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns sind 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten, das sind 
Beitrags-, Ersatz-, Anrechnungs-, Berücksichtigungs- und Zurechnungszeiten, 
vorhanden  
 

 und 

— sowohl aus allen vollwertigen Pflichtbeiträgen bis zum Rentenbeginn als auch aus den 
vollwertigen Pflichtbeiträgen vor dem 1. Januar 1992 ergibt sich ein monatlicher 
Durchschnittswert von weniger als 0,0625 Entgeltpunkte.  
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3. Gesamtleistungsbewertung 

LERNZIELE 

⮚ Sie können im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung Entgeltpunkte für beitragsfreie 
Zeiten berechnen. 

⮚ Sie können die Höhe des Zuschlags an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten 
bestimmen. 

3.1 Allgemeines 

Die Höhe der monatlichen Rente wird nicht nur durch die Anzahl und Höhe der gezahlten 
Beiträge, sondern auch durch die beitragsfreien Zeiten bestimmt. Deren Bewertung ist eng 
an den Umfang und die Höhe der Beitragszahlung geknüpft. Sie erfolgt in Abhängigkeit von 
der Summe aller Entgeltpunkte für Beitrags- und Berücksichtigungszeiten (Gesamtleistung) 
in dem Zeitraum, in dem eine Beitragsentrichtung möglich war (belegungsfähiger Zeitraum).  

Der Wert für die beitragsfreien Zeiten ergibt sich entweder aus dem höheren Durchschnitt 
der Entgeltpunkte aus sämtlichen Beitrags- und Berücksichtigungszeiten (Grundbewertung) 
oder aus ausschließlich vollwertigen Beitrags- und Berücksichtigungszeiten 
(Vergleichsbewertung). 

Beitragsgeminderte Zeiten werden um einen Zuschlag an Entgeltpunkten so erhöht, dass 
mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten als beitragsfreie Zeiten erhalten 
würden. 

In die Gesamtleistung an Entgeltpunkten werden Berücksichtigungszeiten (§§ 57, 249b  
SGB VI) einbezogen. Diese Zeiten wirken sich damit nicht direkt auf die Rentenhöhe aus, 
sondern sie erhöhen den Gesamtleistungswert und damit die Bewertung der beitragsfreien 
und gegebenenfalls auch der beitragsgeminderten Zeiten. 

Berufliche Ausbildungszeiten erhalten einen Zuschlag, sofern diese Zeiten nicht bereits 
mindestens einen Monatswert von 0,0833 EP haben. Alle beruflichen Ausbildungszeiten 
werden danach für die Bildung des Gesamtleistungswertes als vollwertige Beiträge 
angesehen. 

Die ersten 36 Monate mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gelten stets als Zeiten einer 
beruflichen Ausbildung (§ 71 Absatz 3 Satz 2 SGB VI).  
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Abbildung 17: Gesamtleistungsbewertung 

 
 
 

 

3.2 Grundbewertung (§ 72 SGB VI) 

3.2.1 Summe der Entgeltpunkte (§ 72 Absatz 1 SGB VI) 

Die Entgeltpunkte für jeden Monat an beitragsfreien Zeiten ergeben sich, wenn die Summe 
der Entgeltpunkte für Beitragszeiten einschließlich der beitragsgeminderten Zeiten sowie 
der Berücksichtigungszeiten durch die Anzahl der belegungsfähigen Monate im 
Gesamtzeitraum geteilt wird. 

Somit kann bei der Feststellung der Summe der Entgeltpunkte für die 
Gesamtleistungsbewertung im ersten Schritt auf die bereits festgestellten Entgeltpunkte für 
Beitragszeiten zurückgegriffen werden. 

Gemäß § 71 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB VI ist hierbei für Zeiten einer beruflichen 
Ausbildung mindestens ein Wert von 0,0833 Entgeltpunkte zu vergeben und diese Zeiten 
werden insoweit nicht als beitragsgeminderte Monate berücksichtigt. 

Der Halbsatz „werden insofern nicht als beitragsgeminderte Monate berücksichtigt“ bezieht 
sich dabei auf die Abzugsfähigkeit im Rahmen der Vergleichsbewertung des § 73 SGB VI. 
Die tatsächlichen Zeiten einer beruflichen Ausbildung können aber einen Zuschlag als 
beitragsgeminderte Zeit erhalten. 
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Zeiten einer beruflichen Ausbildung sind alle Zeiten „echter“ Berufsausbildung unabhängig 
vom Lebensalter oder des zeitlichen Umfangs. 

Ferner sind die fiktiven Zeiten beruflicher Ausbildung nach § 71 Absatz 3 Satz 2 SGB VI mit 
einem Wert von mindestens 0,0833 EP zu bewerten. 

Die Einbeziehung der Berücksichtigungszeiten in die Bewertung der beitragsfreien und  
der beitragsgeminderten Monate stellt einen Ausgleich dafür dar, dass während der 
Kindererziehung oder der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Pflegebedürftigen eine 
Beitragsleistung häufig unterblieben ist. 

Jeder Kalendermonat mit Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung erhält dabei die 
Entgeltpunkte, die dieser Kalendermonat als Kindererziehungszeit erhalten würde (§ 71  
Absatz 3 SGB VI). Dies bedeutet, dass bei einer Rentenberechnung mit einem 
Rentenbeginn seit 1. Juli 1998 Kinderberücksichtigungszeiten im Rahmen der 
Gesamtleistungsbewertung ebenfalls mit 0,0833 Entgeltpunkten pro Monat bewertet 
werden. Bei Zusammentreffen von Kinderberücksichtigungszeiten und sonstigen 
Beitragszeiten erfolgt ebenfalls eine additive Berücksichtigung, wobei auch hier die Anlage 
2b zum SGB VI zu beachten ist. Sind nach § 70 Absatz 3a SGB VI bereits Entgeltpunkte 
zusätzlich ermittelt oder gutgeschrieben worden, werden diese von den Entgeltpunkten für 
Kinderberücksichtigungszeiten abgezogen. 

Sind Zeiten einer beruflichen Ausbildung auch bereits gleichzeitig als 
Kinderberücksichtigungszeiten bewertet worden, erhalten sie keine zusätzliche Aufwertung 
um 0,0833 EP monatlich.  

Jeder Kalendermonat mit einer Berücksichtigungszeit wegen Pflege (in Frage kommen nur 
Zeiten vom 1. Januar 1992 bis 31. März 1995) erhält 0,0625 Entgeltpunkte. Falls der 
Kalendermonat als Beitragszeit bereits einen höheren Wert hat, ist dieser zu Grunde zu 
legen (§ 263 Absatz 1 SGB VI). 

3.2.2 Belegungsfähiger Gesamtzeitraum (§ 72 Absatz 2 SGB VI) 

Im nächsten Rechenschritt sind die belegungsfähigen Monate zu ermitteln. Dazu ist zuerst 
der belegungsfähige Gesamtzeitraum festzustellen. Dieser Zeitraum beginnt in der Regel 
mit dem Tag nach Vollendung des 17. Lebensjahres der oder des Versicherten und endet  

— mit dem Kalendermonat vor Rentenbeginn bei Renten wegen Alters, bei Renten wegen 
voller Erwerbsminderung, auf die nach Erfüllung einer Wartezeit von 20 Jahren ein 
Anspruch besteht, und bei Erziehungsrenten, 
 

— im Kalendermonat des Eintritts der Minderung der Erwerbsfähigkeit bei Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder 

— mit dem Tod des Versicherten bei Hinterbliebenenrenten. 

Dieser in Kalendermonaten festzustellende Zeitraum verlängert sich gegebenenfalls um 
Monate mit rentenrechtlichen Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres. 
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3.3 Vergleichsbewertung (§ 73 SGB VI) 

Kalendermonate, die gleichzeitig Beitragszeit und beitragsfreie Zeit sind 
(beitragsgeminderte Zeiten), sollen mindestens den Wert erhalten, den sie als beitragsfreie 
Zeit bekämen. Deshalb ist neben der Grundbewertung eine Vergleichsbewertung aus 
ausschließlich vollwertigen Beiträgen vorzunehmen. 

Hierfür wird die der Grundbewertung zu Grunde liegende Summe aller Entgeltpunkte 
vermindert um die Entgeltpunkte 

— für beitragsgeminderte Zeiten, 

— für Berücksichtigungszeiten, die gleichzeitig beitragsfreie Zeiten sind,  

 und 

— für Beitrags- und Berücksichtigungszeiten während des Bezuges einer Rente aus 
eigener Versicherung. 

Entsprechend wird die Summe der belegungsfähigen Monate im Gesamtzeitraum um die 
Kalendermonate der oben genannten Zeiten vermindert.  

 

Abbildung 19: Vergleichsbewertung - § 73 SGB VI 
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3.4 Begrenzte Gesamtleistungsbewertung  
(§§ 74, 263 Absatz 2a, 3 SGB VI) 

Nicht alle beitragsfreien Zeiten (bzw. beitragsgeminderte Zeiten im Rahmen der Prüfung 
des Zuschlags für Entgeltpunkte für diese Zeiten) erhalten nach Durchführung der 
Gesamtleistungsbewertung den vollen Wert, der sich aus der Grund- oder 
Vergleichsbewertung ergibt.  

Man unterscheidet bei der Bewertung der beitragsfreien Zeiten vier Zeitengruppen, nämlich 
beitragsfreie Zeiten, die 

• den vollen, 

• einen auf 80 vom Hundert begrenzten, 

• einen auf 75 vom Hundert begrenzten oder 

• keinen 

Gesamtleistungswert erhalten. 

3.4.1 Beitragsfreie Zeiten, die den vollen Gesamtleistungswert erhalten 

Folgende beitragsfreie Zeiten werden mit dem vollen Gesamtleistungswert bewertet. Die 
Bewertung ergibt sich aus § 71 Absatz 1 SGB VI, da für diese Zeiten keine Begrenzung in 
den §§ 74, 263 SGB VI vorgesehen ist. 
 

Abbildung 22: Zeiten mit vollem Gesamtleistungswert 
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3.4.2 Beitragsfreie Zeiten, die einen auf 80 vom Hundert begrenzten  
Gesamtleistungswert erhalten 

Anrechnungszeiten wegen Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit (§ 58 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 1a, 3 SGB VI) werden bei einem Rentenbeginn ab 1998 mit 80 vom Hundert 
des Gesamtleistungswertes bewertet (§ 263 Absatz 2a SGB VI). 

Ausnahmen von diesem Grundsatz ergeben sich aus den §§ 74 Satz 4, 263 Absatz 2a Satz 
2 und 3 SGB VI. Ausführungen hierzu finden sich im Abschnitt 3.4.4. 

3.4.3 Beitragsfreie Zeiten, die einen auf 75 vom Hundert begrenzten  
Gesamtleistungswert erhalten 

Anrechnungszeiten wegen einer Fachschulausbildung oder der Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme erhalten einen auf 75 vom Hundert begrenzten 
Wert, wobei der sich danach ergebende Wert 0,0625 Entgeltpunkte pro Kalendermonat 
nicht übersteigen darf (§ 74 Satz 1 und 2 SGB VI). 

Zeiten einer beruflichen Ausbildung, Fachschulausbildung und der Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden insgesamt für höchstens 36 Monate 
bewertet, vorrangig die Zeiten der Fachschulausbildung und der Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 74 Satz 3 SGB VI). 

Durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Leistungen bei  
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und zur Änderung anderer Gesetze  
(EM-Leistungsverbesserungsgesetz) wurde mit Wirkung ab 22. Juli 2017 § 74 Satz 3  
SGB VI ergänzt.  

Nach den Wörtern "vorrangig die" wurde das Wort "beitragsfreien" eingefügt. So wird 
sichergestellt, dass auf die Höchstdauer von drei Jahren vorrangig nur noch die Zeiten der 
Fachschulausbildung und Zeiten der Teilnahme an einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme angerechnet werden, die beitragsfrei sind.  

Die Ergänzung steht im Zusammenhang mit der Änderung des § 58 Absatz 1 S. 2 SGB VI. 
Bei gleichzeitigem Vorliegen einer Anrechnungszeit nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
SGB VI neben einem versicherungspflichtigen Sozialleistungsbezug (zum Beispiel 
Übergangsgeld, Unterhaltsgeld oder Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung) wird 
somit ausgeschlossen, dass anfängliche Zeiten einer tatsächlichen Berufsausbildung im 
Berufsleben keinen oder nur einen sehr geringen Zuschlag an Entgeltpunkten erhalten. 
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3.4.4 Beitragsfreie Zeiten, die keinen Gesamtleistungswert erhalten 

Folgende beitragsfreie Zeiten werden nicht bewertet: 

• Zeiten einer Schulausbildung (seit dem 01.01.2009) (§ 74 Satz 4 SGB VI) 

• Zeiten einer Hochschulausbildung (seit dem 01.01.2009) (§ 74 Satz 4 SGB VI) 

• Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit nach dem 30.06.1978, für die 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1    
SGB II nicht oder nur darlehensweise gezahlt worden ist oder für die nur Leistungen 
nach § 24 Absatz 3 Satz 1 SGB II erbracht worden sind  
(§§ 74 Satz 4 Nummer 1, 263 Absatz 2a Satz 3 SGB VI) 

• Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld II vom 01.01.2011 bis 31.12.2022  
(§ 263 Absatz 2a Satz 4 SGB VI) 

• Zeiten des Bezuges von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 SGB II ab dem 
01.01.2023 (§ 74 Satz 4 Nummer 1a SGB VI) 

• Anrechnungszeiten wegen Krankheit nach dem 31.12.1983, für die keine Beiträge 
gezahlt worden sind (§ 74 Satz 4 Nummer 2 SGB VI) 

• Anrechnungszeiten wegen einer Ausbildungssuche gem.  
§ 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a SGB VI (§ 74 Satz 4 Nummer 3 SGB VI) 

• Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit vom 01.07.1978 bis zum 31.12.2004, in 
denen Arbeitslosenhilfe wegen anzurechnenden Einkommens oder Vermögens 
nicht geleistet worden ist (§ 263 Absatz 2a Satz 3 SGB VI)  

• Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit im Beitrittsgebiet vom 01.07.1978 bis 
zum 28.02.1990 ohne Unterstützungsbezug gem.  
§ 252a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VI (§ 263 Absatz 2a Satz 2 SGB VI) 

3.5 Ausschluss von Zeiten (§ 71 Absatz 4 SGB VI) 

Beitragsfreie Zeiten, die gleichzeitig bei einer Versorgung aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis oder einem Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen ruhegehaltfähig sind, bleiben bei der 
Gesamtleistungsbewertung unberücksichtigt. Damit wird eine Doppelversorgung insoweit 
ausgeschlossen. Diese beitragsfreien Zeiten werden lediglich zur Erfüllung von 
Anspruchsvoraussetzungen herangezogen. 

3.6 Zuschläge an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten 

Nach § 71 Absatz 2 SGB VI ist für beitragsgeminderte Zeiten ein Zuschlag an 
Entgeltpunkten so zu ermitteln, dass mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten 
jeweils als beitragsfreie Zeiten oder als Zeiten wegen einer beruflichen Ausbildung erhalten 
hätten. 

Es erfolgt also eine Bewertung wie bei den beitragsfreien Zeiten. Anschließend wird der 
Wert, den diese Zeiten als Beitragszeit erhalten haben, abgezogen. Ein danach noch 
vorhandener positiver Wert stellt den Zuschlag an Entgeltpunkten dar. Die Ermittlung des 
Zuschlags findet nicht für jeden Monat separat statt, sondern es werden die jeweiligen 
Zeitengruppen mit der vollen Bewertung, der Bewertung mit 80 vom Hundert und der 
Bewertung mit 75 vom Hundert zusammengefasst.  
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4. Entgeltpunkte für Zeiten nach Rentenbeginn (§ 75 SGB VI) 

LERNZIELE 

⮚ Sie können die Sachverhalte nennen, in denen Entgeltpunkte für Zeiten nach dem 
Rentenbeginn zu berechnen sind. 

Grundsätzlich werden Entgeltpunkte nur aus den rentenrechtlichen Zeiten 

— bis zum Kalendermonat vor dem Rentenbeginn bei Renten wegen Alters und einer 
Erziehungsrente, 

— bis zum Kalendermonat des Eintritts der Minderung bei Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit  

 und 

— bis zum Zeitpunkt des Todes des Versicherten bei Renten an Hinterbliebene 

berücksichtigt. Über diese Zeitpunkte hinaus sind bei Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit, bei der Erziehungsrente und den Hinterbliebenenrenten Entgeltpunkte 
nur für die Zurechnungszeit zu ermitteln. Freiwillige Beiträge, die nach Eintritt der 
Erwerbsminderung für Zeiten davor gezahlt sind, können bei der Berechnung der Rente 
wegen Erwerbsminderung grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 

Sind nach Beginn einer Rente wegen Alters noch Beiträge entrichtet worden, werden dafür 
Zuschläge an Entgeltpunkten nach § 76d SGB VI gewährt. Durch das sogenannte 
Flexirentengesetz vom 8. Dezember 2016 sind mit Wirkung ab 1. Juli 2017 Entgeltpunkte 
nach dem Beginn einer Rente wegen Alters mit Ablauf des Erreichens der 
Regelaltersgrenze und anschließend jährlich zum 1. Juli zu berücksichtigen. Dann ist im 
Gegensatz zum bis zum 30. Juni 2017 geltenden Recht – bei Einhaltung der 
Hinzuverdienstgrenze – eine sofortige Zuschlagsermittlung nicht mehr vorgesehen. Zum   
1. Januar 2023 ist die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten nach § 34 SGB VI 
weggefallen. Die Ausübung einer Beschäftigung neben einer Altersrente und 
möglicherweise die Zahlung von Beiträgen ist seitdem ohne Einschränkungen möglich. An 
den Regelungen zur Ermittlung des Zuschlags aus diesen Beiträgen hat sich zum 1. Januar 
2023 keine Änderung ergeben. Nähere Ausführungen hierzu sind unter Punkt 7.4 dieses 
Studientextes zu finden. 

Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind Entgeltpunkte aus nach Eintritt der 
Erwerbsminderung für die Zeit davor gezahlten freiwilligen Beiträgen dann zu ermitteln, 
wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit während eines Rentenantragsverfahrens oder 
während eines Beitragsverfahrens eingetreten ist. 

Bei Renten wegen voller Erwerbsminderung, auf die erst nach Erfüllung der Wartezeit von 
20 Jahren ein Anspruch entsteht (§ 43 Absatz 6 SGB VI), wird der Zeitpunkt des Eintritts 
der vollen Erwerbsminderung durch den Rentenbeginn ersetzt, d. h., Entgeltpunkte sind in 
diesen Fällen aus allen Zeiten bis zum Rentenbeginn zu berechnen. 

Sind bei einer bereits gezahlten Rente wegen voller Erwerbsminderung nach Eintritt der 
vollen Erwerbsminderung für 20 Jahre Beiträge gezahlt, sind diese Beiträge und die in 
diesem Zeitraum liegenden Anrechnungszeiten zu berücksichtigen, wenn ein 
entsprechender Antrag gestellt wird. Das führt zur Neufeststellung der Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. 
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5. Ermittlung des Monatsbetrages der Rente in Sonderfällen     
(§ 88 SGB VI) 

LERNZIELE 

⮚ Sie können die Sachverhalte benennen, auf die die Besitzschutzregelung für die 
persönlichen Entgeltpunkte zutrifft. 

In den in § 88 SGB VI aufgezählten Fällen ist eine Besitzschutzregelung für die 
persönlichen Entgeltpunkte in der Weise getroffen worden, dass die Summe der 
persönlichen Entgeltpunkte in der zu zahlenden Rente nicht niedriger sein darf als in einer 
Vorrente. 

Die Regelung gilt für folgende Sachverhalte: 

— erneute Zahlung einer Altersrente nach Wegfall der Vor-Altersrente, 

— Zahlung einer Altersrente im Anschluss an eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente, 

— erneute Zahlung einer Rente innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Wegfall einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder einer Erziehungsrente, 

— Zahlung einer Rente an Hinterbliebene, wenn der verstorbene Versicherte zum 
Zeitpunkt des Todes Rente bezogen hat und die Hinterbliebenenrente innerhalb von 24 
Kalendermonaten nach Wegfall der Versichertenrente beginnt, 

— erneute Zahlung einer Rente an Hinterbliebene, wenn diese Rente innerhalb von  
24 Kalendermonaten nach Wegfall der Vorrente beginnt. 

Ist die bisher bezogene Altersrente als Teilrente gezahlt worden, so erstreckt sich der 
Besitzschutz auf die persönlichen Entgeltpunkte, die sich ergeben hätten, wenn an Stelle 
der Teilrente eine Vollrente gezahlt worden wäre. 

 

AUFGABE ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

20. Ein Versicherter hat eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bis zum  
31. Oktober 2023 bezogen. Dieser Rente lagen 35 persönliche Entgeltpunkte zu 
Grunde. 

  Ab dem 1. Juni 2025 hat er erneut Anspruch auf eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit. Die Berechnung ergibt 33 persönliche Entgeltpunkte. 

  Welche persönlichen Entgeltpunkte werden bei der ab 1. Juni 2025 zu gewährenden 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit berücksichtigt? 

 



Rentenberechnung 62/94 

6. Zu- und Abschläge beim Versorgungsausgleich 

6.  Zu- und Abschläge beim Versorgungsausgleich (§ 76 SGB VI) 

LERNZIEL 

⮚ Sie können aus übertragenen oder begründeten Rentenanwartschaften Entgeltpunkte 
berechnen. 

 

6.1 Allgemeines 

Durch die rechtskräftige Entscheidung des Familiengerichtes im Scheidungsverfahren über 
den öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich werden Anwartschaften in der 
gesetzlichen Rentenversicherung übertragen oder begründet. Im Leistungsfall führt dieses 
beim Ausgleichsberechtigten zu einem Zuschlag und beim Ausgleichsverpflichteten zu 
einem Abschlag an Entgeltpunkten und damit zu einer entsprechenden Erhöhung oder 
Minderung der jeweiligen Rente. Ausführliche Erläuterungen hierüber finden Sie im 
Studientext Nummer 23 ”Versorgungsausgleich”. 

Der Zuschlag oder Abschlag an Entgeltpunkten erhöht oder mindert die Summe aller 
Entgeltpunkte, die sich nach der Bewertung der Beitragszeiten und beitragsfreien Zeiten 
ergibt. Er hat damit keinen Einfluss auf den Gesamtleistungswert. 

6.2 Umrechnung von Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte 

Für die Ermittlung von Entgeltpunkten ist der übertragene oder begründete Monatsbetrag 
der Rentenanwartschaft, der sich auf das Ende der Ehezeit bezieht, durch den bei Ende 
der Ehezeit maßgebenden aktuellen Rentenwert zu teilen. 

Beispiel: 

Übertragene Rentenanwartschaft 
monatlich 100,00 € 
Ende der Ehezeit: 31. Januar 2007 
Aktueller Rentenwert im Januar 2007 26,13 € 

Berechnung: 
100,00 € : 26,13 €  = 3,8270 Entgeltpunkte. 

 
Um diese Entgeltpunkte ist die Summe der Entgeltpunkte – beim Ausgleichsberechtigten – 
zu erhöhen (Bonus) oder – beim Ausgleichsverpflichteten – zu vermindern (Malus). Der 
Zuschlag an Entgeltpunkten aus dem Versorgungsausgleich ist auf die Kalendermonate der 
Ehezeit zu gleichen Teilen aufzuteilen. 

Der Abschlag an Entgeltpunkten wird auf die in der Ehezeit liegenden Kalendermonate mit 
Beitragszeiten und beitragsfreien Zeiten gleichmäßig aufgeteilt. Diese besondere Aufteilung 
des Abschlages ist erforderlich für die Feststellung von Leistungen an Berechtigte, die sich 
gewöhnlich im Ausland aufhalten (§§ 113 Absatz 1 Satz 1, 114 Absatz 1 Satz 1 SGB VI). 

Wird der Versorgungsausgleich nach dem ab 1. September 2009 geltenden Recht 
durchgeführt, entfällt die Umrechnung in Entgeltpunkte, da der Ausgleich vom 
Familiengericht bereits in Entgeltpunkten vorgenommen wurde. 
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7. Zuschläge an Entgeltpunkten  

LERNZIEL 

⮚ Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten für Zuschläge an Entgeltpunkten 

7.1 Zuschläge an Entgeltpunkten aus Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters 

Nach § 187a SGB VI, der mit dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in 
den Ruhestand vom 23. Juli 1996 mit Wirkung vom 1. August 1996 in das SGB VI eingefügt 
wurde, können Rentenminderungen, die durch die vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente 
wegen Alters entstehen, durch die Zahlung von Beiträgen ausgeglichen werden. Diese 
Beiträge dürfen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt werden. Voraussetzung 
für die Beitragszahlung ist, dass der Versicherte erklärt, eine Rente wegen Alters vorzeitig 
in Anspruch nehmen zu wollen (§ 187a Absatz 1 SGB VI). 

Sind Beiträge gezahlt worden, wird aus diesen Beiträgen bei jeder Rente ein Zuschlag 
ermittelt, obwohl der Grund für ihre Zahlung die beabsichtigte vorzeitige Inanspruchnahme 
einer Rente wegen Alters war. Die Beitragszahlung steht dem Versicherten frei. Er muss 
die Beiträge nicht zahlen und er kann, wenn er eine Beitragszahlung vornimmt, den 
errechneten Betrag auch teilweise zahlen. Allerdings ergibt sich dann auch nur ein 
geringerer Zuschlag an Entgeltpunkten aus dieser Beitragszahlung. 

 
Beispiel: 

Der Versicherte teilt am 12. März 2025 mit, eine Rente wegen Alters 36 Monate 
vorzeitig in Anspruch nehmen zu wollen. Aus allen rentenrechtlichen Zeiten 
einschließlich des vom Arbeitgeber vorausbescheinigten Verdienstes ermittelt sich 
eine Summe Entgeltpunkte von 52,5542. 

Bei 36 Monaten vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente ergibt sich ein um 
36 x 0,003 verminderter Zugangsfaktor = 1 - (36 x 0,003)  = 0,892. 

Lösung: 

Als höchstmögliche Minderung an persönlichen Entgeltpunkten ergeben sich  
  
Zugangsfaktor 1,0     x 52,5542 Entgeltpunkte  = 52,5542 persönliche 
Entgeltpunkte 
 
Zugangsfaktor 0,892 x 52,5542 Entgeltpunkte  = 46,8783 persönliche 
Entgeltpunkte 

Verlust an persönlichen Entgeltpunkten            =  5,6759 
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7.2 Zuschläge an Entgeltpunkten aus Zahlung von Beiträgen bei 
Abfindungen einer Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung oder 
von Anrechten bei der Versorgungsausgleichskasse 

Nach § 187b SGB VI, der durch das RRG 1999 mit Wirkung vom 1. Januar 1998 in das  
SGB VI eingefügt wurde, können Versicherte, die bei Beendigung ihres 
Arbeitsverhältnisses eine Abfindung für eine unverfallbare Anwartschaft auf betriebliche 
Altersversorgung erhalten haben, innerhalb eines Jahres nach Zahlung der Abfindung 
Beiträge zur Rentenversicherung bis zur Höhe der geleisteten Abfindung zahlen. Der 
Versicherte erhält für seine Beitragszahlung keine Pflicht- oder freiwilligen Beiträge, 
sondern Zuschläge an Entgeltpunkten für seinen späteren Rentenanspruch 
gutgeschrieben. Die Höhe der Beitragszahlung für einen Entgeltpunkt ergibt sich aus dem 
im Zeitpunkt der Zahlung maßgeblichen vorläufigen Durchschnittsentgelt sowie dem jeweils 
geltenden Beitragssatz. Die Zuschläge an Entgeltpunkten ergeben sich, indem die aus dem 
Abfindungsbetrag gezahlten Beiträgen mit dem im Zeitpunkt der Zahlung maßgebenden 
Umrechnungsfaktor für die Ermittlung von Entgeltpunkten im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs vervielfältigt werden (§ 76a Absatz 2 SGB VI). 

Die Regelung des § 187b Absatz 1 SGB VI wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 
durch Einfügen eines Absatzes 1a auch für die Abfindung von Anrechten, die bei der 
Versorgungsausgleichkasse begründet wurden, übernommen. 

 

7.3 Zuschläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehegatten  
(§ 76c SGB VI) 

Ab 1. Januar 2002 können Ehegatten unter bestimmten Voraussetzungen vereinbaren, 
dass die während der Ehezeit erworbenen Entgeltpunkte gesplittet werden (§§ 120a ff SGB 
VI). Nach dem Tod eines Ehegatten kann auch der überlebende Ehegatte ein 
Rentensplitting beantragen.  

Ein durchgeführtes Rentensplitting unter Ehegatten wird beim Versicherten durch 
Zuschläge oder Abschläge an Entgeltpunkten berücksichtigt. Die Auswirkungen sind daher 
die gleichen, als wenn Entgeltpunkte im Rahmen des Versorgungsausgleichs aus 
Rentenanwartschaften aufgeteilt werden. 

Daher sind hier keine weiteren Erläuterungen vorgesehen. 
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7.4 Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente 
wegen Alters (§ 76d und 66 Absatz 3a SGB VI) 

Seit 1. August 2004 werden bei einer Vollrente wegen Alters Zuschläge an Entgeltpunkten 
aus Beiträgen ermittelt, die ein Bezieher einer Teilrente wegen Alters nach Beginn dieser 
Teilrente erworben hat. 

Es erfolgt also – anders als nach der Rechtslage vor dem 1. August 2004 – bei der  
Vollrente keine neue Rentenberechnung (da kein neuer Rentenbeginn), sondern die bei der 
Teilrente ermittelte Summe der Entgeltpunkte bleibt unverändert. Die Entgeltpunkte aus 
Hinzuverdiensten neben der Teilrente werden als Zuschläge zusätzlich berücksichtigt. 
Damit ist sichergestellt, dass sich die neben der Teilrente gezahlten Beiträge aus 
Hinzuverdiensten immer rentensteigernd bei der späteren Vollrente auswirken. 

Für die Ermittlung dieser Zuschläge gelten die Regelungen zur Ermittlung von  
Entgeltpunkten für Beitragszeiten oder von Zuschlägen für Arbeitsentgelt aus geringfügiger 
versicherungsfreier Beschäftigung entsprechend. 

Durch das Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) 
vom 8. Dezember 2016 besteht seit dem 1. Januar 2017 für Bezieher einer Vollrente wegen 
Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze die Möglichkeit, bei Ausübung einer 
Beschäftigung auf die Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Nummer 1 SGB VI zu 
verzichten. Geschieht dies, führen die künftig vom Beschäftigten und Arbeitgeber 
insgesamt zu zahlenden Beiträge auch zu entsprechenden Leistungsansprüchen, bei 
Bezieherinnen und Beziehern einer Vollrente insbesondere zu einer Erhöhung der 
bisherigen Rente. Dies gilt auch für geringfügige nicht versicherungspflichtige 
Beschäftigungen neben dem Bezug einer Altersvollrente vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze. 

Der neu eingefügte § 66 Absatz 3a SGB VI bestimmt für die Zeit ab 1. Juli 2017,  
wann Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen  
Alters berücksichtigt werden. Dies erfolgt frühestens mit Ablauf des Kalendermonats des 
Erreichens der Regelaltersgrenze und danach jährlich zum 1. Juli. Die Ermittlung des 
Zuschlags erfolgt zum 1. Juli mit den für das abgelaufene Kalenderjahr bereits gemeldeten 
Arbeitsentgelten. 

Beispiel: 

Der Versicherte übt neben seiner vorzeitigen Altersrente ab 1. Januar 2024 eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung aus. Die Regelaltersgrenze wird im Januar 
2025 erreicht. Die Rente wird als Vollrente mit 41,0000 Entgeltpunkten geleistet. 
 
Ab dem 1. Februar 2025 sind in der Altersrente des Versicherten erstmalig 
Zuschläge nach § 76d SGB VI für zurückgelegte Monate von Januar 2024 bis 
einschließlich Januar 2025 zu berücksichtigen. 
 
Aus der in der Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Januar 2024 ausgeübten 
Beschäftigung wurden insgesamt 0,8000 Entgeltpunkte erworben. 
 
Die Vollrente ab 1. Februar 2025 ist aus 41,0000 Entgeltpunkte + 0,8000 
Entgeltpunkte an Zuschlägen = 41,8000 zu berechnen. 
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7.5 Zuschläge für Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung                
(§ 76e SGB VI) 

Ziel ist es, das Recht der Einsatzversorgung und der Weiterverwendung von Soldatinnen, 
Soldaten, Zivilbediensteten des Bundes (Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter,  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bundes sowie Helferinnen und Helfern des 
Technischen Hilfswerks), die bei einer besonderen Auslandsverwendung einen 
Einsatzunfall erlitten haben, zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln.  

Zuschläge an Entgeltpunkten werden nach § 76e Absatz 1 SGB VI für Zeiten ab dem  
13. Dezember 2011 ermittelt, wenn während der Zeit einer besonderen 
Auslandsverwendung Pflichtbeitragszeiten vorliegen und nach dem 30. November 2002 
insgesamt 180 Tage einer solchen Auslandsverwendung vorliegen, die jeweils 
ununterbrochen mindestens 30 Tage gedauert haben.  

Nach § 76e Absatz 2 SGB VI beträgt der Zuschlag 0,18 Entgeltpunkte pro Kalendermonat. 
Für Teilzeiträume wird ein entsprechender Anteil zugrunde gelegt. 
 

7.6 Zuschläge an Entgeltpunkten für nachversicherte Soldaten auf Zeit        
(§ 76f SGB VI) 

Durch das Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr, welches 
zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist, wird für eine verbesserte rentenrechtliche 
Absicherung der Soldatinnen und Soldaten ohne Pensionsanspruch die 
Beitragsbemessungsgrundlage des § 181 SGB VI für die Nachversicherung von 
Soldatinnen und Soldaten fiktiv um 20 Prozent angehoben.  

Ein Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze infolge der fiktiven Erhöhung  
der beitragspflichtigen Einnahmen wird für diese nachzuversichernden Soldatinnen  
und Soldaten ebenfalls zugelassen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Erhöhung  
der Beitragsbemessungsgrundlage sich gleichermaßen für alle Besoldungsgruppen 
rentenerhöhend auswirkt. 

Da gemäß § 70 Absatz 1 SGB VI eine Ermittlung von Entgeltpunkten für Beitragszeiten nur 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze zulässig ist, war es erforderlich, für die Entgelte, die 
über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, zur rentensteigernden Wirkung die Vorschrift 
des § 76f SGB VI einzuführen und § 66 Absatz 1 um eine Nummer 10 zu ergänzen. 

Der § 76f SGB VI regelt, dass ein Zuschlag an Entgeltpunkten für nachversicherte Entgelte 
für Soldatinnen und Soldaten, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, so ermittelt 
werden, wie Entgeltpunkte für Beitragszeiten nach § 70 Absatz 1 SGB VI. 
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7.7 Zuschläge an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung 
(sogenannte „Grundrente“; § 76g SGB VI) 

Das Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 beinhaltet 
die Einführung eines Grundrentenzuschlages für langjährige Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung bei unterdurchschnittlichem Einkommen.  

Der umgangssprachlich verwendete Begriff „Grundrente“ lässt auf eine neue Rentenart 
schließen. Es handelt sich jedoch weder um eine eigene neue Rentenart oder 
eigenständige Leistung, sondern um einen Bestandteil der Summe der Entgeltpunkte gem. 
§ 66 Absatz 1 SGB VI. Die bereits vorhandenen Regelungen zur Rentenberechnung 
wurden somit ergänzt. Auf die Ausführungen im Abschnitt 1.2 in diesem Studientext wird 
insoweit verwiesen. 

Der Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung wird für Neurentner aber 
auch Bestandsrentner grundsätzlich ab dem 1. Januar 2021 berechnet, wenn mindestens 
33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorhanden sind und die eigene Beitragsleistung des 
Versicherten in einem Bereich zwischen jährlich 0,3 und 0,8004 Entgeltpunkte bzw. 
monatlich 0,025 und 0,0667 Entgeltpunkte liegt. Ferner wird auf den Zuschlag entfallenden 
Rententeil gemäß § 97a SGB VI Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten 
angerechnet. 

Die Berechnung des Zuschlags für Neurentner ergibt sich aus § 76g SGB VI. Nach Absatz 1 
der Vorschrift wird ein Zuschlag an Entgeltpunkten berechnet, wenn mindestens 33 Jahre 
mit Grundrentenzeiten vorhanden sind und sich aus den Monaten mit 
Grundrentenbewertungszeiten ein Durchschnittwert ergibt, der unter einem nach Absatz 4 
der Vorschrift maßgebenden Höchstwert liegt. 
 
Im ersten Schritt ist also ausgehend von § 76g Absatz 1 SGB VI zu prüfen, ob 33 Jahre 
(= 396 Monate; § 122 Absatz 2 Satz 1 SGB VI) mit Grundrentenzeiten vorliegen. Gemäß  
§ 76g Absatz 2 SGB VI handelt es sich bei Grundrentenzeiten um Kalendermonate mit 
anrechenbaren Zeiten nach § 51 Absatz 3a Nummer 1 bis 3 SGB VI, also 
Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, 
Berücksichtigungszeiten und Zeiten des Bezuges von Entgeltersatzleistungen der 
Arbeitsförderung, Leistungen bei Krankheit und Übergangsgeld, soweit sie 
Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten sind. Ferner sind auch Ersatzzeiten 
Grundrentenzeiten. Nähere Ausführungen ergeben sich aus den Studientexten Nummer 19 
„Wartezeiten“ und Nummer 20 „Rentenrechtliche Zeiten“. Eine Besonderheit ergibt sich 
ausgehend von den §§ 76g Absatz 2 Satz 3 und 244 Absatz 5 Satz 3 SGB VI bei Bezug 
von Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld II sind keine Grundrentenzeiten. 
 
Liegen 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob die 
Grundrentenzeiten auch Grundrentenbewertungszeiten sind. Nach § 76g Absatz 3 SGB VI 
sind Grundrentenbewertungszeiten Grundrentenzeiten, wenn auf diese Zeiten 
Entgeltpunkte entfallen, die für den Kalendermonat mindestens 0,025 oder bezogen auf ein 
Jahr 0,3 Entgeltpunkte betragen. Bei der Feststellung der Grundrentenbewertungszeiten 
kann auf die im Rahmen der bisherigen Rentenberechnung bereits ermittelten 
Entgeltpunkte für Beitragszeiten (§§ 70 Absatz 1 bis 4, 256ff SGB VI), beitragsfreie Zeiten 
(§ 71 Absatz 1 SGB VI), Zuschläge an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten (§ 71 
Absatz 2 SGB VI), Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt (§ 262 SGB VI), 
Zuschläge an Entgeltpunkten aus besonderer Auslandsverwendung (§ 76e SGB VI) und 
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8. Zuschlag bei Waisenrenten, Witwen- und Witwerrenten 
(§§ 78, 78a SGB VI) 

LERNZIELE 

⮚ Sie können für Halb- und Vollwaisenrenten sowie für Witwen- und Witwerrenten den 
Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten berechnen und somit die Höhe der Renten 
feststellen. 

8.1 Allgemeines 

Die Höhe des Zuschlags an persönlichen Entgeltpunkten richtet sich nach der Anzahl an 
Kalendermonaten mit rentenrechtlichen Zeiten und dem Zugangsfaktor des verstorbenen 
Versicherten. Das bedeutet, dass der Zuschlag in den Waisenrenten umso höher ausfällt, 
je mehr rentenrechtliche Zeiten der verstorbene Versicherte zurückgelegt hat. 

Bei der Berechnung des Zuschlags wird jeder Kalendermonat mit Beitragszeiten in vollem 
Umfang, jeder Kalendermonat mit sonstigen rentenrechtlichen Zeiten (beitragsfreie und 
Berücksichtigungszeiten) in dem Verhältnis berücksichtigt, in dem die Anzahl der Monate 
mit Beitrags- und Berücksichtigungszeiten zur Anzahl der belegungsfähigen Monate aus 
der Grundbewertung steht. 

8.2 Halbwaisenrenten 

Die Halbwaisenrente ergibt sich aus den persönlichen Entgeltpunkten des verstorbenen 
Versicherten und einem Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Diese Summe wird mit 
dem Rentenartfaktor 0,1 und dem aktuellen Rentenwert im Zeitpunkt des Rentenbeginns 
multipliziert. 

Bei der Berechnung des Zuschlags wird zunächst, wie im Abschnitt 8.1 beschrieben, die 
Summe der zu berücksichtigenden Monate errechnet. Diese sind sodann mit dem Faktor 
0,0833 und dem Zugangsfaktor zu vervielfältigen. 

 
Beispiel: 

Der Berechnung einer Halbwaisenrente liegen folgende Daten zu Grunde: 

Beitragszeiten 72 Kalendermonate, 
Berücksichtigungszeiten 108 Kalendermonate, 
Anrechnungszeiten  12 Kalendermonate, 
Zurechnungszeit 130 Kalendermonate. 
Aus der Grundbewertung sind belegungsfähig 326 Kalendermonate. 
 

Berechnung der Zuschlagmonate aus sonstigen rentenrechtlichen Zeiten: 

Die Summe der sonstigen rentenrechtlichen Zeiten ergibt 
sich aus den Berücksichtigungs-, Anrechnungszeiten 
und der Zurechnungszeit, das sind 250 Kalendermonate. 

Diese Summe wird mit der Anzahl der Monate mit 
Beitrags- und Berücksichtigungszeiten =                        180 Kalendermonate 
vervielfältigt und durch die belegungsfähigen                 326 Kalendermonate 
aus der Grundbewertung geteilt. 
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Das ergibt aufgerundet 139 Zuschlagmonate. 

Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte für den Zuschlag: 
Die Summe der Zuschlagmonate aus sonstigen 
rentenrechtlichen Zeiten =        139 Kalendermonate und 
aus Beitragszeiten =                   72 Kalendermonate, 
zusammen       211 Kalendermonate, 
wird mit dem Faktor 0,0833 vervielfältigt. 
 
211 Kalendermonate x 0,0833 =           17,5763 Entgeltpunkte. 
 
Der Zugangsfaktor beträgt 0,892 
 
Damit ergibt sich ein Zuschlag von 15,6781 persönlichen Entgeltpunkten. 

 

8.3 Vollwaisenrenten 

Die Vollwaisenrente ergibt sich aus den persönlichen Entgeltpunkten der zwei verstorbenen 
Versicherten mit den höchsten Renten (§ 66 Absatz 2 Nummer 3 SGB VI) und einem 
Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. 

Der Zuschlag wird aus der Versicherung des Verstorbenen mit der höchsten Rente 
berechnet. Zunächst ist wie bei der Halbwaisenrente die Summe der zu berücksichtigenden 
Monate zu berechnen, wobei die Berechnung identisch ist. Diese Summe ist bei 
Vollwaisenrenten mit dem Faktor 0,0750 und dem Zugangsfaktor zu multiplizieren. Das 
Ergebnis stellt den Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten dar. 

Bei Vollwaisenrenten gilt jedoch die Besonderheit, dass auf den Zuschlag an persönlichen 
Entgeltpunkten die persönlichen Entgeltpunkte des verstorbenen Versicherten mit der 
zweithöchsten Rente anzurechnen sind. 

 
Beispiel 1: 

Ausgangswerte wie im Beispiel zur Halbwaisenrente. 

211 zu berücksichtigende Kalendermonate werden mit dem Faktor 0,0750 und 
dem Zugangsfaktor 0,892 vervielfältigt. 

Damit ergibt sich ein Zuschlag von 14,1159 persönlichen Entgeltpunkten. 
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Beispiel 2: 

Der Versicherte mit der höchsten Rente hat 15,0000 persönliche Entgeltpunkte 
erworben. Daraus hat sich ein Zuschlag von 13,0000 persönlichen Entgeltpunkten 
ergeben. Der Versicherte mit der zweithöchsten Rente hat 

a) 12,0000 persönliche Entgeltpunkte, 

b) 14,0000 persönliche Entgeltpunkte erworben. 

Berechnung: 

Auf den Zuschlag von 13,0000 persönlichen Entgeltpunkten sind die persönlichen 
Entgeltpunkte des Versicherten mit der zweithöchsten Rente anzurechnen. 

Das ergibt im Beispiel a) einen Zuschlag von 1,0000 persönlichen Entgeltpunkten, 
im Beispiel b) verbleibt kein Zuschlag. 

Die Vollwaisenrente wird damit aus folgenden persönlichen Entgeltpunkten 
berechnet: 

Im Beispiel a) 

persönliche Entgeltpunkte aus 
der höchsten Rente = 15,0000, 
persönliche Entgeltpunkte aus der zweithöchsten Rente = 12,0000, 
Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten =   1,0000, 
zusammen                                                                               = 28,0000 
persönliche Entgeltpunkte. 

Im Beispiel b) 

Persönliche Entgeltpunkte aus 
der höchsten Rente              = 15,0000, 
aus der zweithöchsten Rente             = 14,0000, 
zusammen               = 29,0000 
persönliche Entgeltpunkte. 

 

8.4 Witwen- und Witwerrenten (§ 78a SGB VI) 

Zum Ausgleich der Absenkung des Rentenartfaktors auf 0,55 bei den davon betroffenen 
großen Witwen-/ Witwerrenten wurde eine Kinderkomponente in Form eines Zuschlages für 
die ersten 36 Kalendermonate einer Kindererziehung mit 0,1010 EP und 0,0505 EP 
monatlich für weitere Kindererziehungen eingeführt. 

Der Zuschlag kommt nur bei Eheschließungen bzw. Todesfällen ab 2002 in Betracht. Bei 
vor 2002 geschlossenen Ehen gilt dies allerdings nur dann, wenn beide Ehegatten nach 
dem 1. Januar 1962 geboren sind. Durch den Zuschlag darf der Monatsbetrag einer vollen 
Erwerbsminderungsrente oder einer Altersvollrente des verstorbenen Versicherten nicht 
überschritten werden. Der Zuschlag kommt erst nach Ablauf der Sterbeüberbrückungszeit 
zur Auszahlung. 

Bei dem Zuschlag handelt es sich um einen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Der 
Zuschlag ist damit nicht vom Zugangsfaktor der zu berechnenden Rente beeinflusst, 
sondern wird auf die bereits ermittelten persönlichen Entgeltpunkte aufgeschlagen. 
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LÖSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

1. Die Rentenformel besteht aus den Faktoren persönliche Entgeltpunkte  
(Entgeltpunkte x Zugangsfaktor), Rentenartfaktor und aktueller Rentenwert. 

 

2. Der Rentenberechnung wird im Wesentlichen der während des 
Versicherungslebens bezogene Bruttolohn zu Grunde gelegt. 

 

3. Es gibt den Rentenartfaktor 1,0 für Renten wegen Alters, für die Erziehungsrente, 
die Rente wegen voller Erwerbsminderung und bei Witwen- und Witwerrenten bis 
zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach dem Tode des Versicherten. 

 Für Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt der Rentenartfaktor 0,5. 

 Für Witwen- oder Witwerrenten beträgt der Rentenartfaktor nach Ablauf des 
Sterbeüberbrückungszeitraumes 0,25 oder 0,6 bzw. 0,55.  

 Bei Halbwaisenrenten wird der Faktor 0,1, bei Vollwaisenrenten der Faktor 0,2 
berücksichtigt. 

 

4. Durch eine Minderung oder Erhöhung des Zugangsfaktors ergibt sich ein 
Rentenabschlag oder ein Rentenzuschlag. 

 

5. 35 persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 1,0 x aktueller Rentenwert 39,32 €
  = 1.376,20 €. 

 

6. Kleine Witwenrente = 35 persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 0,25 x 
aktueller Rentenwert 39,32 € = 344,05 €. 

 Große Witwenrente = 35 persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor 0,55 x 
aktueller Rentenwert 39,32 € = 756,91 €.  

 

7. Bruttoentgelt für die Zeit vom 01.01.2001 bis 31.12.2001 = 55.000,00 DM.  
Die Beitragsbemessungsgrenze 2001 beträgt 104.400,00 DM, ist also höher.  
Das Bruttoentgelt mit 55.000,00 DM ist zu teilen durch das Durchschnittsentgelt für 
2001 mit 55.216,00 DM = 0,9961 Entgeltpunkte.  

 Das Bruttoentgelt für 2002 mit 28.000,00 € liegt unter der 
Beitragsbemessungsgrenze von 54.000,00 €. Das Durchschnittsentgelt für 2002 ist 
mit 28.626,00 € angegeben: 28.000,00 € : 28.626,00 € = 0,9781 Entgeltpunkte. 

  




